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Das Konzept der Risikoorientierten Bewährungshilfe

KLAUS MAYER, URSULA SCHLATTER & PATRICK ZOBRIST

Der Mangel an spezifischen Risiko mindernden und deliktorientierten Interventionen in
der Bewährungshilfe sowie die Notwendigkeit der Professionalisierung dieses Tätig-
keitsfeldes Sozialer Arbeit bilden die Ausgangspunkte der Entwicklung des Konzepts
der Risikoorientierten Bewährungshilfe. Die theoretischen und empirischen Grundlagen
und fachlichen Prinzipien des Konzepts werden erläutert. Die praxisbezogene Umset-
zung einer risikoorientierten Interventionsstrategie wird vorgestellt, wobei ein Schwer-
punkt auf den Qualitätskriterien der konkreten Anwendung der Methoden liegt. Das
Fachkonzept der Risikoorientierten Bewährungshilfe wird als ein Element in das ge-
samte Qualitätsmanagement der Bewährungs- und Vollzugsdienste Zürich (BVD)
eingeordnet und die einzelnen Schritte der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts
innerhalb des Amts für Justizvollzug des Kantons Zürich werden skizziert.

Einleitung: Warum ein neues Konzept
für die Bewährungshilfe?

Wie andere Felder der Sozialen Arbeit
steht auch die Bewährungshilfe vor der
Aufgabe, sich wandelnden fachlichen An-
forderungen zu stellen und sich weiter zu
entwickeln. Der Ruf nach einer Professio-
nalisierung der Bewährungshilfe ist nicht
neu (Klug 2000), die Entwicklung und Um-
setzung neuer Konzepte ist jedoch bis auf
einzelne Ansätze (z. B. CEP 2002, Mayer
2003) nicht wesentlich über die Formulie-
rung von Anforderungen hinaus gekom-
men (Roth 2005). Neben anderen Ursa-
chen hängt diese Tatsache auch mit einer
immer wieder konstatierten Konzeptferne
der Bewährungshilfe zusammen (Deinet &
Sturzenhecker 2000, Klug 2003b, Roth
2005). Praktiker mit langjähriger Berufs-
erfahrung orientieren sich nicht selten am
Bild des „Bewährungshelfers als sozialer

Einzelkämpfer“ (Steinbusch 2003, S. 249),
zu dessen wichtigsten Merkmalen eine
autonome fachlich-methodische Berufs-
ausübung gehören. Individuelle Metho-
denfreiheit und der Einsatz von „beruf-
licher Individualität, Humor, Witz, Kreati-
vität und Zivilcourage des Bewährungs-
helfers“ (Steinbusch 2003, S. 242) gelten
häufig als wichtiger als die Orientierung an
strukturierten Interventionsstrategien. In
der Diskussion mit Kollegen entsteht im-
mer wieder der Eindruck, als bürgen fach-
liche Konzepte und theoretische Fundie-
rung die Gefahr, Tugenden wie Humor und
Kreativität zu ersticken und individuelle
Bedürfnisse der Probanden zu ignorieren.
Fachkonzepte gelten zudem als Luxus,
deren Erarbeitung und Umsetzung sich
angesichts hoher Arbeitsbelastung nie-
mand leisten kann (Klug 2003b). Vor dem
Hintergrund dieser ausgeprägten Hand-
lungsorientierung findet „im professionel-
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len Alltag (…) eine Theorie-Praxis-Ver-
knüpfung, abgesehen von punktuellem
Studium der Fachlektüre, nicht statt“
(Harmsen 2004, S. 259). Selbstverständ-
lich sind Handlungskompetenz und Hand-
lungssicherheit Voraussetzungen dafür, im
beruflichen Alltag zu bestehen. Was So-
ziale Arbeit als Profession ausmacht, ist
jedoch die Reflexion dieses Handelns vor
dem Hintergrund theoretischer Konzepte
und empirischer Befunde. Um diesen An-
forderungen gerecht zu werden, sind Re-
flexionskompetenz (Klug 2003b, Galuske,
1998) und Reflexionsbereitschaft gefor-
dert. Auf diesem professionellen Dreieck
aus Methoden, Theorien und empirischen
Befunden basiert die Qualität der Aufga-
benerfüllung.

Unter dem Schlagwort der Qualitäts-
sicherung wurden in den letzten Jahren
vielerorts Qualitätshandbücher entwickelt,
in denen fachliche Handlungsstandards
definiert werden. Die von den Berufsver-
bänden formulierten Standards sind je-
doch sehr allgemein gehalten (z. B. ADB
1996), ihnen fehlen „das Konkrete und die
Verbindlichkeit“ (Roth 2005, S. 404). Hinzu
kommt, dass sich die Qualitätshand-
bücher inhaltlich in der Regel auf Verfah-
rensregeln zur Sicherung von Prozess-
und Strukturqualität konzentrieren. Zen-
trale Fragen zu methodischen Grundlagen
und Zugängen werden ausgespart (z. B.
Niedersächsisches Justizministerium
2003). Das Fehlen der Darstellung konkre-
ter, theoretisch fundierter Interventions-
strategien und -methoden erweist sich
derzeit als ein zentrales Defizit fachlicher
Entwicklungsansätze. Vor diesem Hinter-
grund scheint der Bedarf an fachlichen
Konzepten als professionelle „Notwendig-
keit“ Sozialer Arbeit (Klug 2003b, S. 12)
und „Strukturorte professioneller Fach-

lichkeit“ (Deinet & Sturzenhecker 1998)
unverändert groß. Ein Fachkonzept erfüllt
in der beruflichen Praxis eine Reihe wich-
tiger Aufgaben:

– Es bietet den Mitarbeitenden eine fach-
liche Orientierung bei der Planung und
Durchführung ihrer Interventionen.

– Es stellt eine Einheitlichkeit der Durch-
führung der entsprechenden Dienst-
leistung sicher und beendet den Zu-
stand der Methodenbeliebigkeit, der
sich nicht selten hinter dem Paradigma
der individuellen Methodenfreiheit ver-
birgt.

– Angebots- und Durchführungseinheit-
lichkeit stellen besonders aus der Sicht
der Probanden ein bedeutsames Qua-
litätskriterium dar. Es geht um die Si-
cherheit, eine bestimmte soziale Dienst-
leistung nach bestimmten Standards zu
erhalten, ohne dass es darauf an-
kommt, mit welcher Mitarbeiterin bzw.
welchem Mitarbeiter man es zu tun be-
kommt.

– Diese Einheitlichkeit der Praxis bildet
eine wesentliche Grundlage zur Eva-
luation der Arbeit und ihrer Ergeb-
nisse, da ohne sie die Vergleichbarkeit
der Arbeitsergebnisse nicht gegeben
wäre.

– Ein Fachkonzept schafft eine Verbin-
dung zwischen Theorie und Praxis und
stellt das berufliche Handeln damit auf
eine Basis, die eine strukturierte Refle-
xion erst ermöglicht.

– Ein Fachkonzept dokumentiert nach in-
nen und außen Anspruch und fachliche
Kompetenz der Institution und ihrer Mit-
arbeitenden und ist im Rahmen der
Qualitätssicherung ein Instrument der
Legitimation angesichts eines sich ver-
schärfenden Wettbewerbs um öffent-
liche Mittel.
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Das Konzept einer Risikoorientierten
Bewährungshilfe wurde bei den Be-
währungs- und Vollzugsdiensten (BVD),
einer Hauptabteilung des Amts für Justiz-
vollzug des Kantons Zürich, entwickelt. Es
entstand aus der Auseinandersetzung mit
Fragen der Qualitätssicherung und der
Wirksamkeit von Bewährungshilfe. Die
Bedingungen, unter denen im Kanton
Zürich Bewährungshilfe durchgeführt
wird, unterscheiden sich von den Bedin-
gungen in anderen Kantonen und erst
recht von den Bedingungen in Deutsch-
land und Österreich. Dennoch kann das
Fachkonzept über seine Funktion bei den
Bewährungs- und Vollzugsdiensten Zürich
hinaus einen Beitrag zur Professionalisie-
rung der Bewährungshilfe leisten. Im Vor-
dergrund stehen dabei bislang eher ver-
nachlässigte Bereiche der Grundlagen
und Praxis spezifischer Interventionsme-
thoden der Bewährungshilfe. Dieser Arti-
kel kann nicht auf alle Aspekte des Fach-
konzepts detailliert eingehen, sondern
muss Schwerpunkte setzen. Seine Veröf-
fentlichung verfolgt das Ziel, eine breitere
Erprobung und Diskussion von Methoden
zu fördern, um den professionellen Ent-
wicklungsprozess der Bewährungshilfe ei-
nen Schritt voran zu bringen.

I. Grundlagen und Prinzipien der
Risikoorientierten Bewährungshilfe

1. Aufgaben und Ziele der
Bewährungshilfe

Welche Aufgaben entstehen aus der Straf-
oder Reststrafaussetzung für die Bewäh-
rungshilfe? Zwar untersteht die verurteilte
Person „der Kontrolle und helfenden Be-
treuung“ (Jehle 2005, S. 41) um sicher zu
stellen, dass gerichtliche Auflagen und

Weisungen erfüllt werden, doch mit wel-
chem Ziel? Art. 93 Abs. 1 des revidierten
schweizerischen Strafgesetzbuchs (Hans-
jakob et al. 2004) formuliert als Ziele der
Bewährungshilfe, verurteilte Personen vor
Rückfälligkeit zu bewahren und sozial zu
integrieren. Rückfallprophylaxe und so-
ziale Integration sind zwei verschiedene
Arbeitsziele, die nicht unbedingt zusam-
men hängen. Fortschritte bei der sozialen
Integration eines Probanden führen nicht
automatisch zu einer Minderung seines
Rückfallrisikos, genau so wenig wie so-
ziale Desintegration zwangsläufig in Delin-
quenz mündet. So führt beispielsweise
geringes Einkommen nicht direkt zu delin-
quentem Verhalten bei Jugendlichen. Viel-
mehr gibt es Hinweise, dass delinquente
Jugendliche über mehr Geld verfügen als
nicht-delinquente Altersgenossen (Cullen
et al. 1985, West & Farrington 1977), und
zwar, weil es für sie persönlich wichtig ist,
über die Freiheit und den Einfluss zu ver-
fügen, den das Geld ihnen verschafft. So-
ziale Herkunft, Bildungsstand oder beruf-
liche Leistungen spielen als Prädiktorvia-
blen für kriminelles Verhalten eine weitaus
unbedeutendere Rolle als antisoziale und
prokriminelle Einstellungen, schlecht an-
gepasste Verhaltensgewohnheiten oder
Persönlichkeitseigenschaften (Gendreau
et al. 1992, Andrews & Bonta 1994). Ein
nicht unbedeutender Teil der Probanden
ist zudem sozial gut integriert und benötigt
keine diesbezügliche Unterstützung.

Die Förderung der sozialen Integration
kann über zwei verschiedene Mechanis-
men Rückfallrisiko mindernd wirken. Zum
einen, wenn ein funktionaler Zusammen-
hang zwischen mangelnder sozialer Inte-
gration und Delinquenzrisiko erkennbar
ist. In diesem Fall dient die Förderung der
sozialen Integration direkt dem Ziel der
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Minderung des Rückfallrisikos und kann
als spezifische Intervention betrachtet
werden. Zum anderen, wenn soziale Bin-
dungen dazu führen, die Kosten von Delin-
quenz derart zu steigern, dass das Risiko
sinkt. Dieser Wirkmechanismus des An-
stiegs der informellen sozialen Kontrolle ist
jedoch nicht ursachenbezogen und kann
als unspezifische Interventionsstrategie
bezeichnet werden. Dieser unspezifische,
nicht ursachenbezogene Interventions-
ansatz hat jedoch den entscheidenden
Nachteil, dass sich seine Wirkung kaum
steuern lässt. Eine Risiko mindernde Wir-
kung kann nur dann erwartet werden,
wenn die neu geschaffenen sozialen Bin-
dungen subjektiv derart bedeutsam sind,
dass sie im Sinne protektiver Faktoren als
Hindernis für erneute Kriminalität wirksam
werden (Sampson und Laub 1993). Solch
subjektiv bedeutsame soziale Bezüge las-
sen sich jedoch durch psychosoziale Inter-
ventionen nicht gezielt herstellen.

Die beiden Arbeitsziele Integration und
Risikominderung korrespondieren mit ei-
nem zweigeteilten Interventionsansatz. So
leitet Klug (2003b) von § 56 d (3) des deut-
schen Strafgesetzbuchs einen zweifachen
Auftrag der Bewährungshilfe ab: einen
Kontrollaspekt als „hoheitlichen Aspekt
mit Zwangscharakter“ (S. 80) und einen
Hilfsaspekt mit einem auf Freiwilligkeit
beruhenden „Dienstleistungscharakter“
(S. 80). Aus dieser Perspektive arbeitet
Bewährungshilfe in einem Spannungsfeld
aus Hilfe, die der Proband freiwillig
wünscht und Überwachung, unter der er
zwangsweise steht. Diese duale Konzep-
tion von Bewährungshilfe wirft eine Reihe
von Fragen und Problemen auf. Zunächst
einmal bleiben Inhalte und Methoden des
Kontrollprozesses offen. Bei der von Klug
(2005) vorgenommenen Differenzierung

des Kontrollprozesses in Risiko-Assess-
ment, Risiko-Intervention und Monitoring
besteht zwar Klarheit über Inhalte und
Form von kontrollierenden Maßnahmen
wie z. B. Hausbesuche oder Urinkontrol-
len. Hinsichtlich der zur Risikobewertung
und -minderung einzusetzenden Interven-
tionsmethoden und Instrumente bleibt
dem Autor jedoch lediglich, auf noch aus-
stehende Entwicklungen sowie deren em-
pirische Überprüfungen zu verweisen und
diese als „in Deutschland allerdings über-
fällig“ (S. 192) anzumahnen. Ein weiteres
Defizit besteht in der notwendigen inhalt-
lichen Abstimmung von Assessment und
Interventionsmethoden. Das von Klug in
diesem Zusammenhang geforderte „inte-
grierende Methodenrepertoire“ (S. 188)
der Bewährungshilfe existiert derzeit
nicht. So besteht die Möglichkeit, dass so-
wohl Hilfsangebote auf freiwilliger Dienst-
leistungsbasis als auch Kontrollmaßnah-
men auf unfreiwilliger Basis am tatsäch-
lichen Interventionsbedarf zur Senkung
des Rückfallrisikos eines Probanden vor-
bei gehen. Aus dieser Sicht sind weder
vom Klienten erwünschte Hilfe noch auf-
gezwungene Kontrolle, sondern, als dritter
Weg, gezielt am individuellen Rückfall-
risiko orientierte Interventionen nötig.

Ein zusätzliches Problem besteht im
doppelten Mandat der Bewährungshilfe
(Nordhoff 1986, Pleyer 1996, Kähler 2005).
Zwar gibt es Positionen, aus deren Sicht
„der oft beschworene Rollenkonflikt zwi-
schen Betreuungs- und Überwachungs-
funktion in der Praxis eine wesentlich ge-
ringere Rolle (spielt) als in der wissen-
schaftlichen Diskussion (Schöch 2003,
S. 218), aber die Praxis zeigt, dass diese
Problematik nach wie vor zu den häufigs-
ten Intervisions- und Supervisionsthemen
der Bewährungshilfe gehört. Dies ist nicht

36 BewHi 1/2007

SCHWERPUNKT QUALITÄTSMANAGEMENT

1084_Mayer 26.02.2007 10:32 Uhr Seite 36



überraschend, denn das Problem rührt an
Grundlagen des professionellen Selbst-
verständnisses Sozialer Arbeit. Ein zentra-
ler Punkt hierbei ist die Verknüpfung so-
zialarbeiterischen Handelns an Bedingun-
gen wie „Freiwilligkeit und vertrauensvolle
Zusammenarbeit“ (Klug 2005, S. 184). Die
Bedingungen von Selbstmotivation und
freier Wahl der Arbeitsziele seitens der
Probanden lassen sich nicht mit dem ge-
setzlichen Kontrollauftrag vereinbaren.
Vielmehr entsteht in der Praxis das Risiko
von Prozessverläufen, in denen haupt-
sächlich stattfindet, wozu die Probanden
bereit sind, und in denen nicht oder nur
unzureichend stattfindet, wozu die Pro-
banden nicht bereit sind. Auf diese Weise
geraten deliktbezogene Themen sehr viel
häufiger in den Hintergrund als andere
Problembereiche. Auch angesichts des
bestehenden Methodendefizits hinsicht-
lich deliktbezogener und Risiko mindern-
der Interventionen ist dieser Befund wenig
überraschend. Unstrukturierte, an Bedürf-
nissen und Zielen der Probanden orien-
tierte beraterische Einzelfallarbeit zeigt
zwar Erfolge im Hinblick auf die jeweiligen
Arbeitsziele, hat sich aber als wenig effek-
tiv im Sinne von Rückfallvermeidung er-
wiesen (McGuire & Pristley 1995). Als
weiteres Problemfeld erweist sich die
derzeit bereits sehr hohe und auf abseh-
bare Zeit weiter steigende Arbeitsbe-
lastung der Bewährungshilfe. Schöch
(2003) konstatiert, dass „die Bewährungs-
hilfe in Deutschland – auch im internatio-
nalen Vergleich – überlastet“ (S. 215) sei.
Auch aus der Schweiz sind Hinweise von
Praktikern über eine hohe Belastung mit
Bewährungshilfefällen bekannt. Ange-
sichts dieser Tatsache und der steigenden
Anforderungen bei zusätzlichen Aufgaben
wie Dokumentation und Berichterstattung
wird die Zeit, die einem einzelnen Proban-

den gewidmet werden kann, zum knappen
Gut. Jede Einheit, die für freiwillig ausge-
handelte Hilfsprozesse verwendet wird,
kann nicht dem Ziel der Risikominderung
gewidmet werden. Hinzu kommt, dass bei
Zeitknappheit die Auswahl von rascher
erreichbaren, weil mit Selbstmotivation
des Probanden versehenen Arbeitszielen
näher liegend erscheint als die Festlegung
auf delikt- und risikobezogene Arbeits-
ziele, deren Erreichung sehr viel unsiche-
rer und zeitintensiver ist. Geht man davon
aus, dass Risikominderung die Aufgabe
von Bewährungshilfe ist, die sie von ande-
ren Feldern Sozialer Arbeit unterscheidet,
scheinen spezifische, an ursächlichen und
auslösenden Faktoren ansetzende Inter-
ventionsstrategien auf der Seite des Kon-
trollauftrags bedeutsamer als andere
mögliche Arbeitsziele, die nicht in einem
direkten Zusammenhang zum Rückfall-
risiko stehen. Ein zusätzliches Argument
für eine Fokussierung der Bewährungs-
hilfe auf risikorelevante Themen und Ar-
beitsziele liegt in der bestehenden psy-
chosozialen Versorgungsstruktur, deren
Unterstützungsangebote nach Möglich-
keit in die Planung der Interventionen mit
einbezogen werden müssen. Aus der
Sicht der Bewährungshilfe wäre daher im
Hinblick auf freiwillig ausgehandelte,
„kundenorientierte“ (Klug 2003b, S. 81)
Arbeitsziele zu prüfen, ob sich diese nicht
auch mit Hilfe anderer sozialer Dienstleis-
ter erreichen lassen, wenn sie nicht direkt
der Risikominderung dienen.

2. Anforderungen an ein Fachkonzept
der Bewährungshilfe

Aus den bislang angeführten Beobachtun-
gen und Argumenten lassen sich folgende
Anforderungen an ein vielfach gefordertes

BewHi 1/2007 37

Klaus Mayer et al.: Das Konzept der Risikoorientierten Bewährungshilfe

1084_Mayer 26.02.2007 10:32 Uhr Seite 371084_Mayer 26.02.2007 10:32 Uhr Seite 371084_Mayer 26.02.2007 10:32 Uhr Seite 371084_Mayer 26.02.2007 10:32 Uhr Seite 37



Konzept zur Professionalisierung der Be-
währungshilfe (Klug 2003b, 2005, Roth
2005) formulieren: Ein Fachkonzept soll

– konkrete Interventionsmethoden und
-strategien mit dem Ziel der Minderung
des Rückfallrisikos zur Verfügung stel-
len

– diese in einem integrierten, konsisten-
ten Methodenrepertoire zusammenfas-
sen

– die Methoden in einen Kontext von
theoretischen Konzepten und empiri-
schen Befunden einbinden

– als Mittler zwischen Theorie und Praxis
klare und praxistaugliche Grundlagen
für fachliche Entscheidungen liefern

– eine einheitliche Perspektive der Be-
währungshilfe auf die Probanden er-
möglichen und Perspektiven des Um-
gangs mit der Widersprüchlichkeit des
doppelten Mandats von Hilfe und Kon-
trolle bieten.

Der Kerngedanke des Konzepts der
Risikoorientierten Bewährungshilfe lässt
sich einfach formulieren: Bewährungshilfe
muss sich angesichts wachsender Anfor-
derungen bei Arbeitszielen, Ergebnisqua-
lität und Arbeitsbelastung auf Kernauf-
gaben konzentrieren und dazu bestimmte
Kernkompetenzen entwickeln. Der Kern
der Bewährungshilfe liegt in der Identifika-
tion und Bearbeitung von Risikofaktoren
erneuter Straffälligkeit der Probanden mit
dem Ziel, das individuelle Rückfallrisiko
signifikant zu senken. Sowohl Gesell-
schaft als auch Straffällige sollen vor er-
neuten kriminellen Handlungen und deren
Folgen geschützt werden. Hierzu werden
klar definierte Interventionsverfahren und
-strategien genutzt, deren Wirksamkeit
empirisch belegt ist. Die Bewährungshilfe
konzentriert sich auf Ziele und Methoden,

für die sie zuständig ist und die sie be-
herrscht, nämlich das Risiko-Manage-
ment und überlässt andere Ziele anderen
sozialen Dienstleistern. Diese inhaltliche
Fokussierung ist eine wichtige Weichen-
stellung zur Erfüllung der Forderung, Be-
währungshilfe müsse „glaubhaft daran ar-
beiten, Risiken erkennbar zu mindern“
(Klug 2005, S. 192).

3. Risikoorientierung als
grundlegende Ausrichtung der
Bewährungshilfe

Risikoorientierung ist nicht deckungs-
gleich mit dem Kontrollprozess der Be-
währungshilfe, wie ihn Klug (2003a,
2003b) formulierte. Kontrollprozesse die-
nen der Beobachtung von Verhaltenswei-
sen und der Überwachung von Geboten
und Verboten. Kontrolle ist ein notwendi-
ger Bestandteil von Bewährungshilfe. Sie
demonstriert den Anspruch und die Ernst-
haftigkeit, mit der das Ziel Rückfallfreiheit
verfolgt werden soll. Sie führt bei Fehlver-
halten zu Sanktionen, um den Tätern die
Konsequenzen ihres Verhaltens zu ver-
deutlichen (Klug 2003a). Kontrollmetho-
den sind jedoch nicht unbedingt wirksam
im Hinblick auf eine anhaltende Verhal-
tensänderung. Vielmehr gibt es eine Viel-
zahl von Hinweisen darauf, dass Kontrolle
bestimmte Verhaltensweisen lediglich un-
terdrückt, die dann beim Nachlassen oder
der Beendigung der Kontrolle erneut auf-
treten (Gendreau et al. 1994). Risikoorien-
tierte Bewährungshilfe stellt eine andere
Perspektive dar als die Zweiteilung in Hilfe
und Kontrolle. Der Blick richtet sich auf die
Verhinderung von Rückfällen und die Ver-
änderungen, die dazu nötig sind. Risiko-
orientierte Bewährungshilfe fokussiert auf
Einstellungen, Verhaltensweisen und Le-
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bensumstände, die das Rückfallrisiko er-
höhen. Aus risikoorientierter Sicht ist nicht
in erster Linie bedeutsam, ob ein Arbeits-
prozess in den Bereich der freiwilligen
Hilfe oder der erzwungenen Kontrolle
gehört, sondern ob er der Minderung des
Rückfallrisikos dient oder nicht. Risiko-
orientierung bedeutet, dass alle Inter-
ventionen der Bewährungshilfe sich am
Rückfallrisiko der straffälligen Person
orientieren. Dabei wird man sowohl auf
Problembereiche stoßen, bei denen die
Probanden zu einer Kooperation bereit
sind, als auch auf Themen und Ziele, zu
deren Erreichung die Motivation zunächst
ungenügend ausgeprägt sein wird. Es
gehört zu den Grundannahmen des Kon-
zepts der Risikoorientierten Bewährungs-
hilfe, dass Soziale Arbeit in der Regel mit
Personen stattfindet, die sich den Kontakt
nicht selbst ausgesucht haben. Da freiwil-
lig zustande gekommene Kontakte eher
die Ausnahme denn die Regel sind (Kähler
2005), zählt es auch zu den Aufgaben des
Konzepts, ein Repertoire an Methoden
und Strategien zur Verfügung zu stellen,
die es ermöglichen, mit dieser Ausgangs-
situation konstruktiv umgehen zu können.
Risikoorientierung ist demnach keine Mi-
schung aus Hilfe und Kontrolle, son-
dern eine Integration dieser Aspekte unter
der Zielperspektive der Veränderung von
Risikofaktoren. Sie wendet sich an die
von Klug (2003a) identifizierte „Mittel-
gruppe derjenigen, die offen oder verdeckt
Hilfe ablehnen (…) ansonsten aber für
die öffentliche Sicherheit eine potentielle
Gefährdung darstellen, die sich aber
nicht vorstellen können, wie gefährdet sie
sind oder dies nicht zugeben wollen“
(S. 31).

Risikoorientierte Bewährungshilfe be-
steht aus zwei aufeinander abgestimmten

Prozessen: In einem ersten Schritt müs-
sen alle individuellen Risikofaktoren iden-
tifiziert werden, bevor dann in einem zwei-
ten Schritt an der Minderung des Rückfall-
risikos durch Bearbeitung der relevanten
Faktoren gearbeitet werden kann. Dem
entsprechend unterteilen sich die Inter-
ventionen der Risikoorientierten Bewäh-
rungshilfe in zwei Haupt-Abschnitte: Ri-
siko-Assessment und Risiko-Manage-
ment. Die Anglizismen Assessment und
Management klingen technisch und ver-
mögen den Eindruck von Machbarkeit zu
wecken. Das Konzept der Risikoorientier-
ten Bewährungshilfe beruht jedoch nicht
auf Machbarkeitsillusionen und damit
verbundenen Allmachtsphantasien. Diese
Begriffe wurden gewählt, weil keine die
Arbeitsprozesse präziser bezeichnenden
Begriffe gefunden wurden. Letztlich ist es
unwichtig, ob die Begriffe Assessment
oder Einschätzung, Management oder
Bewältigung verwendet werden. Es
kommt darauf an, dass die entsprechen-
den Arbeitsschritte stattfinden.

Risiko-Assessment
Das Risiko-Assessment hat die Aufgabe,
systematisch alle für den Einzelfall rele-
vanten Risikofaktoren und protektiven
Faktoren zu erfassen. Risikofaktoren sind
Problembereiche, die ursächlich zur Ent-
stehung von Risikosituationen und krimi-
nellen Verhaltensweisen beitragen. Diese
problematischen Faktoren können sowohl
in Lebensbedingungen als auch in per-
sönlichen Eigenschaften und Verhaltens-
tendenzen begründet sein. Ein Risiko-
Assessment muss daher über die Erfas-
sung der verschiedenen Lebensbereiche
hinaus auch Einstellungen, Fertigkeiten
und Verhaltensgewohnheiten im Sinne
von criminogenic needs (Andrews 1995)
der Probanden erfassen. Dieser Need-
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Assessment-Ansatz deckt sich nicht mit
dem von Klug (2003a, 2003b) vorgeschla-
genen Need-Assessment im Sinne einer
Erhebung eines freiwilligen, kundenorien-
tierten Unterstützungsbedarfs. Crimino-
genic needs bezeichnen vielmehr einen
Interventionsbedarf im Hinblick auf Fakto-
ren, welche das Rückfallrisiko erhöhen
(McGuire & Pristley 1995). Protektive Fak-
toren sind persönliche Eigenschaften und
Lebensumstände, die das Rückfallrisiko
reduzieren. Die zweite Funktion des
Risiko-Assesments besteht darin, das
Rückfallrisiko zu gewichten. Diese Bewer-
tung des Risiko-Potentials richtet sich in
erster Linie nach der Wahrscheinlichkeit,
mit der ein Rückfall zu erwarten ist. Von
Bedeutung für die Bewertung eines Risi-
kos ist jedoch auch, mit welchem mög-
lichen Schaden für Opfer ein Rückfall ver-
bunden wäre. Dieser Aspekt ist besonders
im Hinblick auf Gefährlichkeitsbeurteilun-
gen bedeutsam (Noll et al. 2006). Ein
Assessmentinstrument zur Identifizierung
und Bewertung von Risikofaktoren im
Sinne eines „risk/need assessment“ (An-
drews 1995, S. 36) stellt einen zentralen
Baustein der risikoorientierten Bewäh-
rungshilfe dar.

Risiko-Management
Risikofaktoren lassen sich in statische und
dynamische Faktoren differenzieren (Har-
per & Chitty 2004, Klug 2005). Statische
Risikofaktoren sind nicht mehr veränder-
bar, wie zum Beispiel ungünstige Lerner-
fahrungen in Kindheit und Jugend oder
Schulversagen. Dynamische Faktoren
hingegen sind beeinflussbar, und an die-
ser Stelle setzt das Risiko-Management
an. Risiko-Management bezeichnet alle
Interventionen mit dem Ziel, das im As-
sessment festgestellte Rückfallrisiko zu
reduzieren. Standardisierte Interventions-

methoden, die aufeinander aufbauende
Ziele verfolgen und in einem Interven-
tionsplan integriert sind, bilden den zwei-
ten zentralen Baustein des Konzepts der
Risikoorientierten Bewährungshilfe. So-
wohl diese Interventionen als auch die
Struktur des Assessments basieren auf
einer Reihe von Prinzipien, die in Kapitel 5
dieses Abschnitts (Prinzipien der Risiko-
orientierten Bewährungshilfe) erläutert
werden. Die konkrete Anwendung der In-
terventionsverfahren wiederum unterliegt
bestimmten Qualitätskriterien, deren Dar-
stellung in Kapitel 1 des zweiten Ab-
schnitts (Qualitätskriterien risikoorientier-
ter Interventionen) stattfindet.

4. Risikoorientierte Fallsteuerung

In welchen Arbeitsschritten vollzieht sich
der Arbeitsprozess der Risikoorientierten
Bewährungshilfe? Die beiden Phasen Ri-
siko-Assessment und Risiko-Manage-
ment untergliedern in die Arbeitsschritte
Interview, Fallkonzeption, Interventions-
planung, Durchführung und Evaluation
(Abbildung 1).

Interview
Nach dem Aktenstudium wird als erster
Teil des Assessments ein Interview mit
den Probanden durchgeführt. Die Befra-
gung erfolgt strukturiert anhand eines
standardisierten Erhebungsinstruments.
Erfragt werden mögliche Probleme in den
verschiedenen Lebensbereichen sowie
persönliche Einstellungen und Verhaltens-
gewohnheiten der Probanden. Dabei
nimmt der Hergang des Delikts bzw. der
Delikte eine wichtige Rolle ein. Erst in Ver-
bindung mit dem Tatgeschehen werden
risikorelevante Problembereiche als sol-
che kenntlich.
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Fallkonzeption
Als weiterer Teil des Assessments wird
eine Fallkonzeption entwickelt. Bei der in-
dividuellen Fallkonzeption handelt es sich
um ein hypothetisches Bedingungsmo-
dell, das für das Rückfallrisiko relevante
Problembereiche in einen inhaltlichen Zu-
sammenhang stellt. Es besteht aus für den
jeweiligen Einzelfall entwickelten Hypo-
thesen über die Art und Weise, wie be-
stimmte Problembereiche das Rückfall-
risiko beeinflussen und welche Verände-
rungsziele geeignet sind, das Rückfall-
risiko zu senken. Bereits im Zuge der

Fallkonzeption entsteht ein zweigliedriges
Verfahren, indem zwischen risikorelevan-
ten und nicht risikorelevanten Problembe-
reichen differenziert wird.

Interventionsplanung
In der Interventionsplanung wird festge-
legt, wie die identifizierten Risikofaktoren
beeinflusst werden sollen, um das Risiko
zu senken. Die Interventionsplanung
stützt sich nicht auf eine schlichte Liste
von Risikofaktoren als Ergebnis des As-
sessments, die dann zu standardisierten
Interventionen führen, sondern auf die
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Durchführung
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Fall-
konzeption
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Problem-Bereiche
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durch?
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Zielen?
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dem Rückfallrisiko?

Leitfrage:
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Problematische Einstellungen, Fertigkeitsdefizite,
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Problematische Beziehungen, Finanzen, Wohn-
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Bewährungs-
dienste

Abb. 1: Risikoorientierte Fallsteuerung
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Fallkonzeption. Dieses individualisierte
Modell bildet die Grundlage einer auf den
Einzelfall zugeschnitten Planung der Ri-
siko mindernden Interventionen. Mit der
Interventionsplanung ist die Assessment-
Phase der Risikoorientierten Bewährungs-
hilfe abgeschlossen. Für den Einzelfall
liegt zu diesem Zeitpunkt ein integriertes
Konzept aus Problembereichen, Verände-
rungszielen und nötigen Interventionen
vor. Nicht alle Problembereiche werden
risikorelevant sein. Die Interventions-
planung folgt der in der Fallkonzeption
entstandenen Differenzierung und unter-
scheidet zwischen risikoorientierten Inter-
ventionen und anderen, beraterischen,
therapeutischen oder medizinischen Inter-
ventionen. Die Interventionsplanung der
Risikoorientierten Bewährungshilfe be-
zieht sich auf den Bereich der risikoorien-
tierten Interventionen. Die Planung und
Durchführung von anderen Interventionen
wird an den entsprechenden externen Ein-
richtungen vorgenommen.

Durchführung
Bei der Durchführung der Interventionen
entsteht eine weitere Differenzierung. Risi-
koorientierte Interventionen können so-
wohl durch Mitarbeitende der Bewäh-
rungsdienste als auch in enger Abstim-
mung mit den Bewährungsdiensten durch
entsprechend ausgebildete Mitarbeitende
von therapeutischen oder Beratungsein-
richtungen durchgeführt werden.

Evaluation
Evaluiert werden sowohl die Arbeitspro-
zesse als auch deren Ergebnisse. Pro-
zessevaluation bedeutet, den gemeinsa-
men Arbeitsprozess mit dem Probanden
laufend zu überprüfen und festzustellen,
ob die Interventionen wie geplant umge-
setzt werden können. Ergebnisevaluation

prüft, in welchem Umfang die in der Fall-
konzeption formulierten Interventionsziele
erreicht werden. Dazu sind konkret formu-
lierte Veränderungsziele nötig, ohne die
eine Überprüfung der Zielerreichung nicht
möglich ist. Es gilt daher, Veränderungs-
ziele auf einer Verhaltensebene zu be-
schreiben und bereits bei der Zielformulie-
rung zu beachten, wie Fortschritte in Rich-
tung der formulierten Ziele erfasst werden
können.

5. Prinzipien der Risikoorientierten
Bewährungshilfe

Das Konzept der Risikoorientierten Be-
währungshilfe basiert auf ineinander grei-
fenden Zielen, Interventionsstrategien und
-methoden sowie theoretischen und em-
pirischen Grundlagen. Die folgenden Prin-
zipien bilden die inhaltlichen und strate-
gischen Leitlinien des Konzepts. Risiko-
orientierte Bewährungshilfe muss

– zielorientiert
– deliktorientiert
– verhaltensorientiert
– spezifisch prozessorientiert
– evidenzbasiert und
– theoretisch fundiert sein.

Zielorientierung
Zielorientierung bedeutet, dass die Arbeit
der Bewährungshilfe nicht zieloffen ist,
sondern der Risikominderung dient. Diese
eher banale Aussage bekommt in der Pra-
xis eine enorme Bedeutung. Zielorientie-
rung bedeutet nämlich auch, dass keine
Ziele mit dem Probanden entwickelt oder
„ausgehandelt“ werden. Die Arbeitsziele
stehen auch nicht von vorneherein fest,
sondern entstehen im Rahmen der Fall-
konzeption. Die als nötig erkannten Verän-
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derungsziele werden explizit benannt und
den Probanden erläutert. Diese Abfolge
aus Diagnosestellung und Interventions-
empfehlung widerspricht dem beruflichen
Selbstverständnis vieler in der Bewäh-
rungshilfe Tätigen. Die Annahme, nicht
besser als die Probanden zu wissen, was
diese benötigen, um ihr Leben besser in
den Griff zu bekommen, ist in der Sozialen
Arbeit stark verbreitet und wird von vielen
als Bestandteil eines partnerschaftlichen
Arbeitsverhältnisses mit möglichst redu-
ziertem Machtgefälle verstanden. Dieser
zum „professionell (…) undeutlichen Pro-
fil“ (Effinger 2000, S. 48) vieler Sozialbe-
rufe beitragenden Haltung wird durch das
Prinzip der Zielorientierung das Experten-
tum der Bewährungshilfe-Professionellen
entgegengesetzt. Aus dem fachspezifi-
schen Wissen begründet sich, dass der
Bewährungshelfer es in einigen Punkten
tatsächlich besser weiß als der Proband.
Auf diesen Punkt richten sich letztlich die
eingangs erwähnten Forderungen nach
Weiterentwicklung und Professionalisie-
rung der Bewährungshilfe. Wer Professio-
nalität fordert, darf vor Expertentum nicht
zurückschrecken. Dieser Wissensvor-
sprung verpflichtet zu klaren, konkreten
Zielvorgaben. Das Machtgefälle der Ar-
beitsbeziehung lässt sich nicht durch ge-
meinsames Ziele-Aushandeln einebnen,
sondern muss als Rahmenbedingung der
Bewährungshilfe verstanden werden, die
einer wertschätzenden, wohlwollenden
und letztlich hilfreichen Arbeitsbeziehung
nicht im Wege stehen muss.

Deliktorientierung
Im Zentrum der Risikoorientierten Bewäh-
rungshilfe steht das Delikt. Sowohl das
Assessment als auch die Interventionen
orientieren sich am Tatverhalten der Pro-
banden. Vorausgehende und nachfol-

gende Bedingungen der Tat und das Tat-
geschehen auf den verschiedenen Verhal-
tensebenen von Kognitionen, Emotionen,
Phantasien, Wahrnehmungen sowie
Handlungsweisen stellen zentrale Infor-
mationsquellen dar. Das langfristige stra-
tegische Ziel der Risikoorientierten Be-
währungshilfe besteht darin, gemeinsam
mit dem Probanden einen Erklärungs-
kontext und Sinnzusammenhang seiner
Tat bzw. Taten zu entwickeln. Erst wenn
die zugrunde liegenden Tatmechanismen
offen liegen, können sinnvolle Selbst-
steuerungsfertigkeiten gefördert werden,
die Risiko mindernd wirksam werden. Der
Bewährungshelfer als Experte für Risiko-
minderung arbeitet mit dem Probanden,
der zum Experten für das eigene Rückfall-
risiko und dessen Bewältigung werden
soll.

Verhaltensorientierung
Die Prinzipien der Ziel- und Risikoorientie-
rung führen direkt zum Prinzip der Verhal-
tensorientierung. Es gilt, problematische
Verhaltensweisen zu verändern in Rich-
tung der Fähigkeit zur rückfallfreien All-
tagsbewältigung. Allgemein formuliert be-
steht das Ziel der Interventionen darin,
Straffällige zu befähigen, Risikosituatio-
nen, in denen die Gefahr besteht, rückfäl-
lig zu werden, rückfallfrei bewältigen kön-
nen. Das Verhaltensrepertoire der Proban-
den soll nicht nur verändert werden, um
bestimmte kritische Situationen zu meis-
tern, sondern auch, um problematische
Lebensbedingungen, die das Auftreten
von Risikosituationen bedingen, zu verän-
dern. Die Risiko mindernden Interventio-
nen sollen bei den Probanden die entspre-
chenden Haltungen und Fertigkeiten so
weit wie möglich fördern. Dazu gehört,
problematische Einstellungen zu verän-
dern und protektive Fertigkeiten zu trainie-
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ren. Ein häufiger Einwand gegen Einstel-
lungsänderung und Fertigkeitstraining
liegt in der Behauptung, dieses Vorgehen
sei defizitorientiert und missachte die Res-
sourcen der Probanden. Der erste Teil des
Einwands ist zutreffend, der zweite nicht.
Risikoorientierte Bewährungshilfe ist defi-
zitorientiert, aber nicht Ressourcen miss-
achtend. Einerseits liegt der Strategie des
Fertigkeitstrainings ein bestimmtes Fertig-
keitsdefizit zugrunde, ohne das der Verän-
derungsbedarf nicht bestünde. Anderer-
seits legt das Ziel, kritische Situationen zu
bewältigen, den Blick auf frühere, erfolg-
reiche Bewältigungsstrategien und wei-
tere Ressourcen der Probanden nahe.
Verhaltensorientierung ist daher nicht nur
ausschließlich defizitorientiert, sondern
auch ressourcenorientiert. Defizitorientie-
rung ist nicht automatisch eine „ressour-
cenfeindliche Therapiehaltung“ (Hermer
1996, S, 381), vielmehr ergänzen sich
Defizit- und Ressourcenorientierung kom-
plementär unter der Perspektive der Ver-
haltensorientierung: Was ist nötig, um die
Risikosituation zu bewältigen? Welche
Strategien funktionieren? Was sollte noch
trainiert werden? Verhaltensorientierte In-
terventionen stellen eine weitgehende
Neuerung für die Soziale Arbeit (Bart-
mann 2005) und die Bewährungshilfe
dar. Methoden der Einstellungsänderung,
das Training von kognitiven und sozia-
len Fertigkeiten und die Förderung von
Selbstregulationskompetenzen sind bis-
lang kaum genutzte Möglichkeiten der
Arbeit mit Straffälligen. Länder wie
Großbritannien (Andrews 2000, McGuire
o. J.), die Niederlande (Menger & Krechtig
2004) oder Schweden (Kriminalvården
o. J.) zeigen jedoch, wie breit der Einsatz
kognitiv-behavioraler Interventionsmetho-
den in anderen Ländern bereits entwickelt
ist.

Spezifische Prozessorientierung
Unter der Annahme, dass „sich Klienten
und ihre Lebenssituation nur ändern,
wenn die Betroffenen sich auch ändern
möchten und sinnvoll erscheinende Un-
terstützung aus eigener initiative suchen“
(Kähler 2005, S. 11), erscheint das Ar-
beitsziel im Zwangskontext der Bewäh-
rungshilfe unangemessen. Es ist nicht zu
erwarten, dass „die zur Aufnahme von
Kontakten zu sozialen Diensten gezwun-
genen Klienten zu Änderungen motiviert
sind“ (Trotter 2001, S. 159). Stattdessen
versuchen viele Probanden, „die Situation
ohne zu große Mühen zu überstehen“
(Rooney 1992, S. 4, eigene Übersetzung).
Unfreiwilligkeit ist jedoch kein spezifi-
sches Problem der Bewährungshilfe, son-
dern eine Grundbedingung Sozialer Arbeit
in den meisten ihrer Tätigkeitsfelder (Gehr-
mann & Müller 2005, Gumpinger 2001).
Die Bewährungshilfe steht, wie andere
Disziplinen auch, vor der Aufgabe, die
Adressaten ihrer Dienstleistung erst für
diese gewinnen zu müssen. Das Prinzip
der spezifischen Prozessorientierung
setzt hier an. Es besagt, dass die Arbeit
mit Probanden sich am jeweiligen aktuel-
len Stand ihres Entwicklungsprozesses
orientiert. Diese Orientierung findet nicht
im Sinne einer klientenorientierten Beglei-
tung statt, die individuelle Entwicklungs-
prozesse in den Vordergrund stellt. Viel-
mehr bildet der spezifische Prozess der
risikoorientierten Interventionen den roten
Faden der Arbeit mit den Probanden. Die-
ser Arbeitsprozess besteht aus einer
Reihe aufeinander aufbauender Interven-
tionsschritte, die dauerhafte Einstellungs-
und Verhaltensänderungen zum Ziel
haben. Zwei motivationspsychologische
Modelle bilden die Grundlage der Struktur
des risikoorientierten Interventionsprozes-
ses: Das Transtheoretische Modell der
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Verhaltensänderung (Prochaska et al.
1992, Prochaska & Velicer 1997, Keller et
al. 1999) und das Rubikon-Modell der
Handlungsphasen (Heckhausen 1989,
Heckhausen & Gollwitzer 1987). Verhal-
tensänderungen vollziehen sich in spezifi-
schen Stadien, die jeweils aufeinander
aufbauen und daher in einem nachvoll-
ziehbaren Prozess durchlaufen werden
müssen (Keller 1999). Besondere Bedeu-
tung kommt dabei den Übergängen zwi-
schen den einzelnen Veränderungsstufen
zu. Veränderungsorientierte Interventio-
nen konzentrieren sich darauf, den Über-
gang von der aktuellen Veränderungsstufe
in die nachfolgende gezielt zu fördern.
Hierbei muss ein besonderes Augenmerk
auf Motivations- und Entscheidungspro-
zesse der Probanden gelegt werden. Die
an der Bildung und Realisierung von Ver-
änderungsabsichten beteiligten Prozesse
und Bewusstseinslagen (Kuhl 2001) müs-
sen durch die Interventionsstrategie auf-
gegriffen werden, um nicht an den Pro-
banden vorbei zu arbeiten. Spezifische
Prozessorientierung als Prinzip der Risiko-
orientierten Bewährungshilfe besagt, dass
Unfreiwilligkeit und damit einhergehend
geringe Kooperations- und Veränderungs-
bereitschaft als selbstverständliche Aus-
gangspunkte der Arbeit betrachtet werden
und dass gezielt Methoden genutzt wer-
den, um einen Veränderungsprozess zu
fördern, die sich am jeweiligen Stand der
Teilnahme-, Kooperations- und Verände-
rungsbereitschaft der Probanden orientie-
ren (Mayer 2004).

Evidenzbasierte Bewährungshilfe
Risikoorientierte Bewährungshilfe ist evi-
denzbasiert. Evidenzbasierung bedeutet
die Nutzung der aktuell besten verfügba-
ren wissenschaftlichen Belege der Wirk-
samkeit von eingesetzten Mitteln. Am wei-

testen vorangeschritten ist die evidenz-
basierte Praxis im Bereich der Medizin.
Auch die Bewährungshilfe steht vor der
Herausforderung, die Professionalisierung
ihrer Disziplin durch den Einsatz evidenz-
basierter Entscheidungsprozesse voran
zu treiben. Evidenzbasierte Bewährungs-
hilfe richtet Entscheidungen über Vorge-
hensweisen am aktuellen gesicherten
Wissensstand der Disziplin aus. Dies be-
deutet keine Fixierung auf wissenschaft-
liche Forschungsergebnisse, denn längst
nicht alle beruflichen Fragen lassen sich
auf der Basis von Studien beantworten.
Auch Fallbeobachtungen und Experten-
meinungen können als Entscheidungs-
grundlage dienen. Hinzu kommt, dass
keine unkritische Übernahme von For-
schungsergebnissen stattfindet. Vielmehr
wird die Qualität der Ergebnisse anhand
bestimmter Kriterien bewertet. Gesucht
wird nach dem besten verfügbaren Wis-
sen als Grundlage für professionelle Ent-
scheidungen. Die Praxis der Risikoorien-
tierten Bewährungshilfe orientiert sich
hauptsächlich an den Ergebnissen der
„What-Works“-Debatte. Diese wissen-
schaftliche Auseinandersetzung über die
Wirksamkeit von beraterischen und thera-
peutischen Maßnahmen zur Reduktion
von Rückfälligkeit bei straffälligen Per-
sonen ergab eine Reihe von Merkmalen
die erfolgreiche Interventionsprogramme
kennzeichnen (McGuire und Pristley 1995,
McGuire 2000, Harper et al. 2004). Wirk-
faktoren sind demnach

– eine explizite theoretische Fundierung
der Interventionsmethoden

– eine Planung der Interventionen auf der
Basis einer Risikoeinschätzung („risk
principle“)

– eine Fokussierung auf kriminogene
Auslösefaktoren („criminogenic needs“)
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– der Einsatz kognitiv-verhaltensorien-
tierter Interventionsmethoden

– die Orientierung an der individuellen An-
sprechbarkeit der Probanden und deren
persönlichen Lernstilen („responsivity“)

– die Durchführung der Interventionen in
einem alltagsnahen setting („commu-
nity based“)

– die Sicherung einer konsistenten
Durchführung der Programme („pro-
gramme integrity“).

McGuire (2000) betont, dass diejenigen
Programme die besten Ergebnisse erziel-
ten, die auf „expliziten Modellen der Ursa-
chen von Straftaten, die auf empirischen
Daten basieren“ (zit. nach Harper et al.
2004, eigene Übersetzung) gründen. Die
Orientierung der Intensität der Intervention
am Rückfallrisiko eines Straftäters („risk
principle“) ist ein wichtiger Beitrag zur
Steigerung der Effektivität (McGuire 1995).
Personen mit hohem Rückfallrisiko be-
nötigen eine intensive Form der „Beauf-
sichtigung und Rückhaltsgewährung“
(McIvor 1996, S. 27). Effektivitäts-Unter-
suchungen bei intensiven Bewährungs-
projekten zeigen die besten Ergebnisse
bei Tätern mit hohem Rückfallrisiko (Ray-
nor 1988, Roberts 1989). Bei geringem
Risiko können intensive Interventionen
sogar zu einem negativen Effekt führen
(Paterson 1996). Im Zentrum der Interven-
tionen steht der im Assessment festge-
stellte Veränderungsbedarf auf der Ebene
von Einstellungen, Fertigkeiten und Le-
bensumständen, die kriminelle Verhal-
tensweisen fördern (criminogenic needs).
An diesen kriminogenen Risikofaktoren
anzusetzen bedeutet, je nach individuellen
Gegebenheiten antisoziale Einstellungen
zu hinterfragen und zu verändern, unge-
nügende kognitive, Selbstregulations-
und soziale Fertigkeiten zu fördern, pro-

soziale Verhaltensweisen zu unterstützen,
Substanzmittelmissbrauch bzw. -abhän-
gigkeit zu bearbeiten oder problematische
Lebensumstände zu verändern, sofern
diese Faktoren in einem Zusammenhang
mit dem delinquenten Verhalten stehen.

Kognitiv-verhaltensorientierte Metho-
den zeigen die besten Ergebnisse (Lipsey
1992a, 1992b, 1995) bei der Rückfallpro-
phylaxe. Fertigkeitsorientierung, Multimo-
dalität und Strukturierung sind besondere
Merkmale wirksamer Interventionspro-
gramme. Fertigkeitsorientierung bedeutet
die Förderung von Verhaltens- und kogni-
tiven Fertigkeiten. Multimodalität bezeich-
net ein weites Spektrum relevanter Zielbe-
reiche und Inhalte, was von Palmer (1992)
als das „Prinzip der Breite“ („breadth prin-
ciple“) bezeichnet wurde. Die Kombina-
tion verhaltensbezogener und kognitiver
Komponenten verspricht die besten Er-
gebnisse (McGuire & Pristley 1995). Multi-
modalität bedeutet auch, dass Interven-
tionen nicht nur im Gruppensetting Erfolg
versprechend sind. Laut Chapman und
Hough (o. J.) ist die Annahme, dass effek-
tive Programme ausschliesslich auf Grup-
penarbeit basieren, nicht empirisch be-
gründet. Multimodale Interventionen kom-
binieren Gruppen- mit Einzel- und ge-
gebenenfalls auch Familiengesprächen.
Gruppensitzungen eignen sich besonders
für Themen, die alle Teilnehmer betreffen,
für übende Verfahren und Rollenspiele wie
das Training kognitiver und sozialer Fertig-
keiten. Einzelsitzungen sind besonders
wirksam zur individuellen Bearbeitung von
Schwierigkeiten im Rahmen der Gruppen-
teilnahme, zur Vertiefung und Nachbe-
arbeitung von Lernerfahrungen in der
Gruppe oder zum Training individueller
Selbstmanagementfertigkeiten, beispiels-
weise dem Einüben von Selbstwahrneh-
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mung und Selbstinstruktion. Familienge-
spräche sind indiziert, wenn der familiäre
Hintergrund eine bedeutende Rolle hin-
sichtlich der Risiken und kriminogenen
Bedürfnisse eines Teilnehmers spielt.
Strukturierung heißt, klar definierte Ver-
änderungsziele anzustreben und dabei
einem geeigneten Interventionsablauf zu
folgen. Von Beginn an ist transparent, wel-
che Ziele und Teilziele angestrebt werden
und welche Mittel eingesetzt werden, um
diese Ziele zu erreichen.

Programmteilnehmer haben individuell
unterschiedliche Lernstile („learning sty-
les“) und reagieren daher unterschiedlich
auf verschiedene Interventionsmethoden.
Effektive Interventionen berücksichtigen
diese individuell unterschiedliche An-
sprechbarkeit, um ein Höchstmaß an Akti-
vierung und Partizipation der Teilnehmer
zu erreichen (Palmer 1995, McGuire 1995,
Andrews 1995). Einige Teilnehmer benöti-
gen beispielsweise einen hohen Struktu-
rierungsgrad der Interventionen, der vom
Gruppenleiter auch Wachsamkeit für die
Einhaltung von Gruppen- und Kommuni-
kationsregeln verlangt. Andere Teilnehmer
reagieren stark auf herausfordernde oder
konfrontierende Interventionen, sozial Un-
sichere hingegen benötigen besondere
Unterstützung bei Rollenspielübungen.

Programme, deren Teilnehmer in ihren
alltäglichen Lebensvollzügen verbleiben,
zeigen bessere Ergebnisse als Pro-
gramme, die in Institutionen durchgeführt
werden (McGuire & Pristley 1995). Dies
verweist auf die Bedeutung von alltags-
nahem Lernen. Interventionen müssen all-
tagsnah gestaltet sein und das Programm
muss Elemente beinhalten, die einen
Transfer der Lerninhalte in den Alltag ge-
zielt und systematisch fördern. Hollin
(1995) verweist darauf, dass die weitaus

meisten Studien, die Hinweise auf eine
gute Wirksamkeit von Programmen hin-
sichtlich der Reduktion von Rückfälligkeit
lieferten, solche Programme betraf, deren
Durchführung sich durch eine hohe Pro-
grammintegrität auszeichnete nach dem
Prinzip: „Die Wirksamkeit einer Interven-
tion hängt ab von der Konsequenz, mit der
sie durchgeführt wird“ (Hollin 1995,
S. 196). Aus diesen empirisch fundierten
Wirksamkeits-Prinzipien lässt sich für die
Praxis der Risikoorientierten Bewährungs-
hilfe eine Reihe von Interventionsgrund-
sätzen ableiten:

– Durchführung von risikoorientierten As-
sessments

– Orientierung der Interventionen an kri-
minogenen Risikofaktoren

– Anpassung der Interventionsintensität
an das Risiko-Niveau

– Einsatz kognitiv-verhaltensorientierter
Interventionsmethoden

– Anpassung der Interventionen an indivi-
duelle Gegebenheiten

– Durchführung der Interventionen in ei-
nem alltagsnahen Setting.

Diese Anforderungen werden im Kon-
zept der Risikoorientierten Bewährungs-
hilfe umgesetzt. Das Fachkonzept erfüllt
auf diese Weise seine Aufgabe, empiri-
sche Befunde für die Praxis der Bewäh-
rungshilfe nutzbar zu machen.

Theoretische Fundierung
Der ökosoziale Ansatz (Germain & Gitter-
man 1999) stellt eine der wichtigsten kon-
zeptionellen Entwicklungen der Sozialen
Arbeit der letzten Jahrzehnte dar. Im Zen-
trum des Ansatzes steht die Interaktion
zwischen einer Person und ihrer Umwelt.
Durch die Fokussierung auf diese Wech-
selwirkung wird die in der Einzelfallhilfe
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(Case work) angelegte Gefahr der Kon-
zentration „auf die Person, ihre Problema-
tik und die Psychologie ihrer Beziehun-
gen“ (Schiller 1983, zit. nach Wendt 1999,
S. V) überwunden. Mensch und Umwelt
werden nicht als isolierte Einheiten be-
trachtet, sondern als aufeinander bezo-
gene, sich gegenseitig beeinflussende
Faktoren. Das zentrale Konzept des öko-
sozialen Ansatzes sind Abstimmungspro-
zesse, in denen die Interaktion zwischen
Person und Umwelt stattfindet. Die Le-
bensbewältigung hängt vom Verlauf die-
ser Mensch-Umwelt-Transaktionen ab.
Aus ökosozialer Perspektive gelingt Le-
bensbewältigung gut, wenn eine Person
ihren Bedürfnissen entsprechende soziale
und materielle Ressourcen antrifft und die
individuelle Kompetenz besitzt, diese zu
nutzen. Lebensverändernde Ereignisse,
Anforderungen der Umwelt und die Dyna-
mik interpersoneller Beziehungsmuster
sind Bereiche, aus denen persönliche Pro-
bleme entstehen können. Gelingt keine
zufrieden stellende Abstimmung mit der
Umwelt, führt dies zu Belastung und
Stress. Dysfunktionale Anpassungsversu-
che verstärken die Dynamik und führen zu
anhaltenden persönlichen und sozialen
Problemen von Personen und Familien.
Der Ansatzpunkt zur Bearbeitung persön-
licher und sozialer Probleme liegt sowohl
in der Förderung der Fähigkeiten einer
Person, sich an gegebene Umweltbedin-
gungen anzupassen als auch an der Be-
einflussung der Umwelt im Hinblick auf die
Bedürfnisse einer Person. Es geht darum,
„das Anpassungspotential der Menschen
und der Umweltbeschaffenheit so aufein-
ander zu beziehen, dass Transaktionen
erfolgen können, die sowohl Wachstum
und Entwicklung maximieren als auch
Umweltstrukturen verbessern“ (Hiebinger
2005, S. 42). Der ökosoziale Ansatz bildet

die konzeptionelle Basis des Case Mana-
gements (Klug 2003b), dessen Aufgabe
darin besteht, Umweltressourcen optimal
zu erschließen und im Rahmen eines ge-
steuerten Hilfs- und Entwicklungsprozes-
ses zu koordinieren.

Die Bedeutung des ökosozialen Ansat-
zes für das Konzept der risikoorientierten
Bewährungshilfe liegt in seiner interaktio-
nellen Perspektive, welche die Wechsel-
beziehung und gegenseitige Beeinflus-
sung von Person und Umwelt betont. Es
sind weder ausschließlich persönliche
Eigenschaften, die zu kriminellen Hand-
lungen führen, noch sind die Ursachen al-
lein in kriminogenen Umweltfaktoren zu
suchen. Menschen handeln kriminell,
wenn sie in Situationen geraten, denen sie
mit ihren individuellen Möglichkeiten nicht
gewachsen sind (Mayer 2005). Ein risiko-
orientiertes Assessment wird daher so-
wohl persönliche als auch Umweltbedin-
gungen explorieren, um Risikofaktoren zu
identifizieren. Ebenso wird ein risikoorien-
tierter Interventionsplan sowohl persön-
liche Veränderungsziele als auch Verände-
rungen bei problematischen Umgebungs-
bedingungen ins Auge fassen. Für eine
detaillierte Analyse von relevanten Risiko-
faktoren jedoch erscheint das dem ökoso-
zialen Ansatz zugrunde liegende Schema
der „Person in ihrer Umwelt“ (Wendt 1999,
S. VI) nicht ausreichend. Das Konzept der
Risikoorientierten Bewährungshilfe ist in
erster Linie nicht personen- oder um-
weltorientiert, sondern deliktorientiert.
Das bedeutet, dass im Zentrum der Ana-
lyse und der Interventionen das konkrete
Verhalten der Person in einer konkreten
Situation besteht. Verhalten, und damit
auch kriminelle Handlungen, ist intersitua-
tiv variabel. Personen verhalten sich in
einer Situation kriminell, in anderen jedoch
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nicht, obwohl sich die persönlichen und
Umweltbedingungen nicht verändert ha-
ben. In jeder Situation, in der eine Person
eine kriminelle Handlung begangen hat,
hätte sie sich auch gegen diese Hand-
lungsoption und für eine nicht kriminelle
Handlungsoption entscheiden können.
Retrospektiv betrachtet stellt sich ein De-
likt als Abfolge von Entscheidungen dar,
die in ihrem Ergebnis zur kriminellen
Handlung führten. Um kriminelles Verhal-
ten zu verstehen, genügt ein Ansatz der
Abstimmung von Person und Umwelt
nicht. Vielmehr ist ein situationsfokussier-
ter Zugang nötig, der einem „Verhalten in
einer Situation“ Schema folgt. Auf der
Suche nach einem situativen Zugang zu
kriminellen Handlungen müssen Erklä-
rungsmodelle jedoch eine Reihe von Fak-
toren berücksichtigen, die in einem Zu-
sammenhang zur situationsabhängigen
Variabilität von Verhalten stehen. Zur Er-
klärung krimineller Handlungen in einer
bestimmten Situation müssen Faktoren
wie aktuelle Erwartungen, Befürchtungen,
Stimmungen, aktualisierte Verhaltens-
pläne und Werthaltungen etc. berücksich-
tigt werden.

Trotz immer wieder deutlich werdender
Vorbehalte gegen psychologische Er-
klärungsansätze (Klug 2003b) kommt die
Bewährungshilfe auf der Suche nach einer
theoretischen Basis für eine risikoorien-
tierte Perspektive nicht an verhaltensana-
lytischen Konstrukten vorbei. Da sich Be-
währungshilfe in einem interdisziplinären
Feld bewegt, in dem beispielsweise juristi-
sche Inhalte sehr bedeutsam sind, er-
scheint auch die Nutzung psychologi-
scher Konzepte vertretenswert. Aus einer
pragmatischen Sicht zählt allein der prak-
tische Nutzen theoretischer Konzepte für
die Ziele der Bewährungshilfe, nicht deren

Zuordnung zu einer akademischen Dis-
ziplin. Auch psychologische Ansätze
berücksichtigen spätestens seit Mitte des
letzten Jahrhunderts Umweltvariablen
(Reinecker 1999) und sind entgegen an-
ders lautender Vermutungen nicht be-
strebt, „psychische Tatbestände von den
sie produzierenden nicht psychischen
Voraussetzungen und Bedingungen abzu-
sondern“ (Maikowski & Rott 1978, zit.
nach Klug 2003b). Die Psychology of Cri-
minal Conduct (PCC) (Andrews & Bonta
1994) stellt einen pragmatischen, praxis-
orientierten Ansatz dar, in dem sowohl
Ergebnisse theoretischer Überlegungen,
empirische Forschungsergebnisse und
praktische Anwendungsmöglichkeiten in-
tegriert werden. Der von Andrews und
Bonta (1995) im Rahmen der PCC ent-
wickelte PIC-R-Ansatz (Personal, Inter-
personal and Community-Reinforcement
Approach) bietet ein integratives Modell
zur Erklärung krimineller Verhaltenswei-
sen, das Einflussfaktoren auf mehreren
Ebenen berücksichtigt.

Im Zentrum steht das Verhalten in kon-
kreten Situationen, wie sie von der han-
delnden Person wahrgenommen und be-
wertet wird (psychological situation). Eine
kriminelle Handlung wird als Ergebnis
eines individuellen Informationsverarbei-
tungs- und Entscheidungsprozesses ver-
standen. Sie findet statt, wenn sie in einer
bestimmten Situation als angemessen,
gerechtfertigt und Erfolg versprechend
bewertet wird. Diese Bewertung wie-
derum wird beeinflusst von der Situations-
einschätzung der Person, den wahrge-
nommenen Handlungsmöglichkeiten und
dem eingeschätzten Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis. Ob der Ausgang dieses individuell
unterschiedlich verlaufenden Informa-
tions- und Entscheidungsprozesses in
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eine kriminelle Handlung mündet, wird be-
einflusst von Faktoren wie den Merkmalen
der aktuellen Situation (Welche verführeri-
sche, auslösende, belastende oder hem-
mende Merkmale hat die Situation?), pro-
oder contrakriminellen Kognitionen (Wel-
che Einstellungen, Werte, Überzeugungen
und handlungsleitenden Kognitionen
spielen in der augenblicklichen Situation
eine Rolle?), der wahrgenommenen sozia-
len Unterstützung (Fühlt sich eine Person
durch andere in ihren kriminellen oder
antisozialen Handlungsabsichten unter-
stützt?), persönlichen Verhaltenstenden-
zen (Welche bisherige Geschichte anti-
sozialer oder krimineller Verhaltensweisen
hat diese Person?) sowie persönlichen
Eigenschaften und Fertigkeiten (Welche
persönlichen Merkmale wie z. B. Impulsi-
vität oder Risikobereitschaft prägen die
handelnde Person? Über welche Fertig-
keiten zur Problemlösung und Selbstkon-
trolle verfügt sie?). Neben dieser Ebene
der unmittelbaren Einflussfaktoren in einer
konkreten Situation berücksichtigt das
Modell die Ebene der interpersonellen Be-
ziehungen im näheren und weiteren sozia-
len Umfeld sowie der sozialen, ökonomi-
schen und kulturellen Hintergrundfakto-
ren.

Das Modell bildet die im ökosozialen
Ansatz differenzierten Personen- und Um-
weltbedingungen ab, ist jedoch eng mit
der Erforschung kriminogener Bedingun-
gen und der Untersuchung wirksamer In-
terventionen im Rahmen einer Psycholo-
gie des kriminelles Verhaltens verbunden
(Andrews 1995, Andrews et al. 1990).
Diese Form der „praktischen Wissen-
schaft“ macht den besonderen Nutzen
dieses Ansatzes für die Risikoorientierte
Bewährungshilfe aus. Seine verhaltens-
analytischen Aussagen stehen in enger

Übereinstimmung mit den Prinzipien der
Delikt- und Verhaltensorientierung. Die
dem Modell zugrunde liegenden Annah-
men über den Erwerb krimineller Verhal-
tensweisen sowie seinen vorausgehenden
und nachfolgenden Bedingungen stehen
in einem konzeptionellen Zusammenhang
zum Einsatz kognitiver und verhaltens-
bezogener Interventionsverfahren, die den
praktischen Teil des Konzepts der Risiko-
orientierten Bewährungshilfe prägen. Auf
dieser Weise sind Risiko-Analyse und
Risiko-Management durch ein gemein-
sames, handlungsorientiertes und durch
empirische Befunde gestütztes Konzept
verbunden, was der Forderung nach
„theoretischen Begründungszusammen-
hängen“ (Klug 2003b, S. 7) entspricht.

6. Case Management

Die Konzentration auf risikorelevante Pro-
blembereiche sollte nicht zu einem völli-
gen Ausblenden anderer Probleme führen.
Straffällige sind sehr häufig mit einer Reihe
von Problemen in den unterschiedlichsten
Lebensbereichen belastet, die zu einem
schlechten Allgemeinbefinden, Stress und
gesundheitlichen Störungen führen. Es ist
anzunehmen, dass bei der Mehrzahl der
Probanden ein Interventionsbedarf in
nicht risikorelevanten Bereichen auftritt.
Da diese Probleme in aller Regel nicht erst
mit der Straffälligkeit entstanden sind,
sind viele Probanden der Bewährungshilfe
schon mit einer Reihe anderer sozialer In-
stitutionen in Kontakt gekommen. Case
Management als Methode Sozialer Arbeit
koordiniert die verschiedenen Hilfsange-
bote, um eine möglichst gute Abstimmung
auf den Unterstützungsbedarf der Pro-
banden zu erreichen und Doppelspurig-
keiten und Interferenzeffekte zu minimie-
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ren. Aus risikoorientierter Perspektive
kommt der Bewährungshilfe dabei die
Rolle der Spezialisierung auf die Verhinde-
rung erneuter Straffälligkeit zu. Die Koor-
dination sämtlicher Unterstützungspro-
zesse fällt dabei nicht unbedingt in den
Aufgabenbereich der Bewährungshilfe.
Vielmehr sollte diejenige Institution für das
Case Management zuständig sein, die in
einem möglichst langfristigen oder auf
längere Sicht immer wiederkehrenden
Kontakt mit den Probanden steht und so-
mit die beste Betreuungskonstanz ge-
währleisten kann.

Eine Ausnahme bilden Fälle, bei denen
ein Rückfall aus Sicht der Gesellschaft
derart gravierend wäre, dass sämtliche
Unterstützungsprozesse aus der Sicht der
Bewährungshilfe koordiniert werden soll-
ten. Bei den Zürcher Bewährungsdiensten
ist eine spezialisierte Abteilung für die Be-
treuung dieser sogenannten „gemein-
gefährlichen“ Straftäter zuständig. Bei
diesem Personenkreis, bei dem „zu be-
fürchten ist, dass er eine weitere Straftat
begeht, durch die er die physische, psy-
chische oder sexuelle Integrität einer an-
deren Person schwer beeinträchtigt“ (Ost-
schweizer Strafvollzugskommission 2006)
sollte die Bewährungshilfe das Case
Management übernehmen.

II. Praxis der Risikoorientierten
Bewährungshilfe

Sowohl die Auswertung der einschlägigen
Literatur als auch Diskussionen mit Kol-
leg/innen und Studierenden zeigen deut-
lich, welch großer Bedarf an praktisch
einsetzbaren Methoden und Instrumenten
besteht. In diesem Abschnitt können die
Interventionen und Verfahrensweisen der

Risikoorientierten Bewährungshilfe nur
zusammenfassend beschrieben werden.
Eine detaillierte Darstellung der Methoden
erfolgt in einer ausführlicheren Darstellung
des Konzepts, die derzeit vorbereitet wird.

1. Das Risikoorientierte Assessment

Das Assessmentinstrument der Bewäh-
rungsdienste Zürich befindet sich derzeit
in einem Stadium der Erprobung und Wei-
terentwicklung. Der derzeitige Stand kann
nicht als Endpunkt der noch zu leistenden
Entwicklungsarbeiten betrachtet werden.
Die nachfolgenden Ausführungen zum
Risikoorientierten Assessment sind als
Zwischenbericht eines „work in progress“
zu verstehen.

Ziele
Das Assessmentinstrument wurde mit der
Vorgabe konzipiert, sowohl den risiko- als
auch den problemorientierten Interven-
tionsbedarf zu bestimmen. Dadurch sollen
die bisherigen „zwei Welten“ der Bewäh-
rungshilfe, die „klassische“ Arbeit an den
Problemen in den Lebensbereichen Ar-
beit, Bildung, Finanzen, Wohnen, Bezie-
hungen und Freizeitaktivitäten mit den
neuen Methoden der Einstellungsände-
rung und des Fertigkeitstrainings verbun-
den werden. Als Ergebnis des Assess-
ments soll ein umfassender Interventions-
plan vorliegen, der sich auf die Probleme
konzentriert, die einen direkten Bezug
zum Rückfallrisiko haben. Probleme, dys-
funktionale Einstellungen, Fertigkeitsdefi-
zite oder Problemverhaltensweisen, die
keinen direkten inhaltlichen Bezug zum
Rückfallrisiko haben, werden im Assess-
ment erfasst, finden jedoch keinen Ein-
gang in die Risikoorientierte Interventions-
planung.
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Aufbau und Inhalte
Das Assessment gliedert sich in die drei
Themenbereiche Anlassdelikt und Vorge-
schichte, Probleme und Risikofaktoren
sowie Intervention. Jeder Themenbereich
besteht aus verschiedenen Abschnitten,
welche die einzelnen Themen des
Assessment-Gesprächs gliedern (Abbil-
dung 2). Jedem Thema ist eine Reihe von
konkret formulierten Fragen zugeordnet,
die dazu dienen, zu einer Einschätzung
des jeweiligen Risikobereichs zu gelan-
gen. Im Themenbereich Anlassdelikt und
Vorgeschichte werden die Art des An-
lass-Delikts, vorherige Delikte, Jugend-
delikte, die vor dem 18. Lebensjahr be-
gangen wurden und neue Delikte, die seit
dem Anlassdelikt begangen wurden, er-
hoben. Diese Informationen können aus
den Akten stammen. Als besondere Tat-
merkmale werden die Androhung oder
der tatsächliche Einsatz von Gewalt oder
Waffen, der Grad der Planung und Vor-
bereitung der Tat und das Ausmaß der
Entschlossenheit, die Tat durchzuführen,
erhoben. Das dritte Thema umfasst
Merkmale der gesamten bisherigen De-
liktgeschichte wie zum Beispiel Kon-
stanz, Dauer oder Progredienz und be-
stimmte auffällige Tatmuster. Der zweite
Themenbereich sucht gezielt nach Fakto-
ren, aus denen Rückfallrisiken entste-
hen. Im Abschnitt Risikosituationen wird
nach Hinweisen gesucht, an denen
Risikosituationen erkannt werden kön-
nen. Innere Anzeichen sind Stimmungen
und emotionale Zustände wie zum Bei-
spiel Wut, Frustration oder Langeweile,
äußere Hinweiszeichen sind bestimmte
Situationsmerkmale oder Verhaltenswei-
sen anderer Leute, die kriminelles Ver-
halten auslösen können. Handlungs-
motive sind Ursachen für kriminelle
Verhaltensweisen. Diese Merkmale sind

situativ sehr variabel. Viele Umstände
kommen auf eine unglückliche Weise zu-
sammen und lösen delinquentes Verhal-
ten aus.

Im Abschnitt persönliche Risikofakto-
ren werden Bedingungen, die nicht von
Situation zu Situation variieren, sondern
über verschiedene Situationen hinweg
konstant sind und als zeitlich überdau-
ernde Eigenschaften der Probanden be-
trachtet werden können, erhoben. Dazu
gehören die Art und Weise, in die Pro-
banden mit dem Delikt umgehen, die
Fertigkeiten, die ihnen zur Verfügung ste-
hen, um die persönlichen Risikosituatio-
nen ohne einen Rückfall bewältigen zu
können, Einstellungen, Fertigkeitsdefi-
zite und Verhaltenstendenzen, die die
Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall er-
höhen, psychische Störungen sowie der
Konsum von Substanzen, die das Erle-
ben und Verhalten beeinflussen wie Dro-
gen, Alkohol und Psychopharmaka. Risi-
kosituationen entstehen in der Regel
vor dem Hintergrund problematischer Le-
bensumstände. Eine konfliktreiche Ehe,
ein milieunahes Wohnumfeld, kriminelle
Freunde oder Vorbilder sowie finan-
zielle Probleme führen immer wieder zur
Entstehung von Risikosituationen, in de-
nen es dann mangels Bewältigungs-
kompetenzen zu einem Rückfall kom-
men kann. Im Assessment werden die
Lebensbereiche Bildung und Arbeit, Fi-
nanzen, Wohnen, Partnerschaft und
Familie sowie Aktivitäten und Kontakte
exploriert. Der Themenbereich Inter-
vention umfasst zusätzlich zum bereits
erhobenen Veränderungsbedarf eine
Einschätzung der Motivation und Koope-
rationsbereitschaft der Probanden und
eine Aufstellung noch nötiger Abklärun-
gen.
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Durchführung
Beim Assessment fallen verschiedene
Aufgaben an: Informationen erheben, In-
formationen einschätzen und bewerten
sowie Interventionen planen. Dem ent-
sprechend beinhaltet der Interviewleit-
faden Informations-Fragen, die sich an die
Probanden richten, um Informationen zu
erheben, Einschätzungs-Fragen, die sich
an die jeweils durchführenden Mitarbei-
tenden richten, um die erhobenen Infor-
mationen im Hinblick auf ihre Bedeutung
für die Arbeit mit dem Probanden einzu-
schätzen und Planungs-Fragen, die sich
ebenfalls an die Mitarbeitenden richten
mit dem Zweck, aus den erhobenen und
bewerteten Informationen abzuleiten, wel-
cher Interventionsbedarf besteht. Die
Fragen ermöglichen unterschiedliche Ant-
worttypen: Ankreuzen der standardisier-
ten Antworten, die zutreffend sind, Ergän-
zen der standardisierten Antworten um
Antworten, die nicht vorformuliert sind
und Bemerkungen und Ergänzungen zu

den angekreuzten Antworten. Die Stan-
dardisierung der Antworten ermöglicht
eine bessere Vergleichbarkeit der Fälle.
Detailinformationen, die bei einer Standar-
disierung unweigerlich verloren gehen,
können in freien Feldern durch Bemerkun-
gen ergänzt werden. Antworten, die nicht
vorformuliert werden, können in freien
Antwortfeldern ergänzt werden.

2. Interventionen zum Risiko-
Management

Als Konsequenz aus den Prinzipien des
Konzepts der Risikoorientierten Be-
währungshilfe erfolgen die einstellungs-
und verhaltensändernden Interventionen
strukturiert, d. h. in einer festgelegten
Abfolge. Dabei verfolgen die einzelnen
Abschnitte aufeinander aufbauende Teil-
ziele, deren Erreichung einzelne Stationen
des angestrebten Veränderungsprozes-
ses markieren. In der Praxis bedeutet die
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Strukturierung der Interventionen nicht nur
eine Festlegung ihrer Abfolge, sondern
auch eine Modularisierung, die eine indivi-
duelle Anpassung der Interventionen an
den Einzelfall erlaubt. Die in einzelne Mo-
dule untergliederten Interventionen (Abbil-
dung 3) können je nach Interventionsbe-
darf unterschiedlich intensiv durchgeführt
werden.

Arbeitsbündnis
Im ersten Modul geht es weniger um den
Aufbau eines Arbeitsbündnisses als viel-
mehr darum, eines anzubieten und dessen
Modalitäten zu klären. Die Vorstellung, zu-
erst müsse ein tragfähiges und konstrukti-
ves Arbeitsbündnis aufgebaut werden und
dann könne inhaltlich gearbeitet werden,
entspricht nicht den Anforderungen der
Praxis. In der Arbeit mit nicht freiwilligen
Probanden entwickelt sich ein Arbeits-
bündnis über die inhaltliche Arbeit. Wenn
der Proband erfährt, dass er vom Angebot
profitieren kann, wenn er seinem Gegen-

über die nötige Kompetenz zuschreibt und
wenn er sich selbst Veränderungsschritte
zutraut, sind die Voraussetzungen für eine
gute Kooperation gegeben. Da sich diese
Bedingungen erst im Verlauf der gemein-
samen Arbeit entwickeln, umfasst das
Modul Arbeitsbündnis zunächst eine In-
formationsvermittlung über Arbeit, Zweck
und Grundlage der Arbeit, die Erwartun-
gen an den Probanden und die Leistun-
gen, die erbracht werden (Auftrags- und
Rollenklärung), die so prägnant und knapp
wie möglich gehalten werden sollte.
Anschließend wird ein Beziehungsange-
bot unterbreitet, indem dem Probanden
mitgeteilt wird, auf welche Weise mit ihm
gearbeitet werden soll, um mögliche ne-
gative Erwartungen von Beginn an so
wenig wirksam wie möglich werden zu
lassen. Dieses Angebot einer Arbeitsbe-
ziehung und die Übereinstimmung des
Verhaltens des Bewährungshelfers mit
seinen Ankündigungen sind die Grundlage
für das Vertrauen des Probanden.
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Phase Modul Interventionen
(1) Arbeitsbündnis ! Informationsvermittlung

! Beziehungsangebot
Klären

(2) Deliktverarbeitung ! Deliktrekonstruktion
! Verantwortungsklärung
! Ursachenklärung
! Konsequenzenklärung
! Risikoklärung

Entscheiden (3) Zielklärung ! Veränderungsbilanzierung
! Zielvereinbarung

Planen (4) Handlungsplan ! Sensibilisierung
! Vorbeugestrategien
! Bewältigungsstrategien

(5) Ressourcenaktivierung ! Nutzung positiver Bewältigungserfahrungen
(6) Fertigkeitstraining ! Training kognitiver Fertigkeiten

! Training sozialer Fertigkeiten
! Training von Selbstmanagementfertigkeiten

(7) Einstellungsänderung ! Infragestellen problematischer Einstellungen
! Testen prosozialer Einstellungen

Umsetzen

(8) Transfersicherung ! Selbstständige Übungen
Aufrechterhalten (9) Selbstkontrolle ! Selbstbeobachtung

! Selbstbewertung
! Selbststeuerung

Abb. 3: Einstellungs- und verhaltensändernde Interventionen der Risikoorientierten Bewährungshilfe
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Deliktverarbeitung
Das Ziel dieses Moduls besteht darin, die
Bereitschaft des Probanden, an einer Ver-
haltensänderung zu arbeiten, gezielt zu
fördern, indem er angeleitet wird, sich mit
seinem Delikt auseinander zu setzen. In
der Deliktrekonstruktion werden voraus-
gehende Bedingungen, Delikthergang auf
verschiedenen Ebenen und nachfolgende
Bedingungen des Delikts erarbeitet mit
dem Ziel, Bagatellisierungen, Verleugnun-
gen und Auslassungen entgegenzutreten.
Anschließend wird geklärt, wer für die
einzelnen Aspekte des Delikthergangs
die Verantwortung trägt (Verantwortungs-
klärung). Das Ziel ist, dass der Proband
die eigene Verantwortung für seine Ver-
haltensweisen anerkennen kann. Die Ur-
sachenklärung soll verdeutlichen, wie es
zum Delikt kam und welche Ziele mit dem
Deliktverhalten erreicht werden sollten.
Hierbei geht es darum, einen Sinn- und
Erklärungszusammenhang herzustellen
und innere Distanzierungen („Ich weiss
auch nicht, warum ich …“) zu überwinden.
Die Konsequenzenklärung fokussiert auf
alle Konsequenzen des Delikts, die alle
Betroffenen mit einbezieht, um zu ver-
deutlichen, welche zum Teil sehr schwer-
wiegenden und langwierigen Auswirkun-
gen das Delikt für den Probanden selbst
und alle davon betroffenen Personen hat.
Die Risikoklärung schließlich hat das Ziel,
den Probanden für sein persönliches
Rückfallrisiko zu sensibilisieren und zu
verdeutlichen, dass nur nachhaltige Ver-
haltensänderungen zu einer Verringerung
des Risikos führen können.

Zielklärung
Die Einsicht in die Notwendigkeit einer
Verhaltensänderung führt nicht automa-
tisch zu ihrer Umsetzung. Vielmehr gibt es
häufig gewichtige Faktoren, die gegen

eine Veränderung sprechen. In der Verän-
derungsbilanzierung werden die Pro- und
Contra-Faktoren im Geiste auf eine Waage
gelegt, um zu prüfen, ob sich die Anstren-
gungen einer Verhaltensänderung lohnen
könnten. Hierbei erhält der Bewährungs-
helfer Einsicht in aus der Sicht des Pro-
banden bedeutsame Hindernisse, die
dann bearbeitet werden können. Erst nach
einem expliziten Entschluss, sich auf eine
veränderungsorientierte Zusammenarbeit
einzulassen ist es sinnvoll, im Rahmen
einer Zielvereinbarung konkrete Verände-
rungsziele zu vereinbaren.

Handlungsplan
Der Handlungsplan ist der erste bewälti-
gungsorientierte Interventionsschritt. Er
umfasst die Bereiche Wahrnehmen, Vor-
beugen und Bewältigen. Die Sensibilisie-
rung hat das Ziel, mit dem Probanden
möglichst umfassend Situationen zu er-
fassen, in denen die Gefahr eines Rück-
falls besteht. Anschliessend werden
Alarmsignale erarbeitet, an denen der Pro-
band selbst erkennen kann, dass er in eine
Risikosituation gerät. Die Erarbeitung von
Vorbeugestrategien hat zum Ziel, Möglich-
keiten zu erarbeiten, wie der Proband die
Entstehung von Risikosituationen verhin-
dern kann. Bewältigungsstrategien verfol-
gen den Zweck, durch den gezielten Ein-
satz von Verhaltensweisen zu verhindern,
in einer Risikosituation rückfällig zu wer-
den.

Ressourcenaktivierung
Der Handlungsplan macht deutlich, über
welche kognitiven, sozialen und Selbst-
managementfertigkeiten ein Proband ver-
fügen sollte, um Risikosituationen rückfall-
frei bewältigen zu können. Die Nutzung
positiver Bewältigungserfahrungen hilft
einerseits, wirkungsvolle Wahrnehmungs-,
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Vorbeugungs- und Bewältigungsstrate-
gien zu identifizieren und andererseits zu
erkennen, wie der Proband es schaffen
kann, diese Fertigkeiten auch tatsächlich
einzusetzen, wenn es darauf an kommt.

Fertigkeitstraining
Fertigkeiten, über die der Proband nicht
oder nicht ausreichend verfügt, die er je-
doch benötigt, um seinen Handlungsplan
umzusetzen und sein strukturelles Rück-
fallrisiko zu reduzieren, werden gefördert.
In erster Linie zählen dazu kognitive Pro-
blemlösefertigkeiten wie z. B. alternativen-
orientiertes Denken (Ich habe die Wahl
zwischen verschiedenen Möglichkeiten,
auf eine Situation zu reagieren) oder kon-
sequenzenorientiertes Denken (welche
Folgen könnte es für mich und andere
haben, wenn ich mich auf eine bestimmte
Weise verhalte?). Zu den wichtigsten
Selbstregulationsfertigkeiten gehören der
Umgang mit Anspannung und Stress, die
Bewältigung negativer Gefühle und die
Fähigkeit, sich selbst zu bestimmten
Handlungen anzuleiten. Häufig trainierte
soziale Fertigkeiten sind Strategien, ein
Problem anzusprechen, auf angemessene
Weise persönliche Bedürfnisse oder For-
derungen zu äußern und in Konfliktfällen
Kompromisse eingehen zu können.

Einstellungsänderung
Interventionen zur Veränderung von Ein-
stellungen lassen sich nicht an einem be-
stimmten Punkt des Interventionsprozes-
ses verorten. Bereits die Auseinanderset-
zung mit dem Delikt, seinem Hergang, sei-
nen Ursachen und Folgen zielt auf eine
Veränderung von deliktbezogenen Einstel-
lungen und Werthaltungen. Die Erfahrung
zeigt, dass im gesamten Verlauf der Inter-
ventionen problematische Einstellungen
deutlich werden können, die zu einer Er-

höhung des Rückfallrisikos beitragen und
bearbeitet werden müssen. Die haupt-
sächlichen Bearbeitungsstrategien pro-
blematischer Einstellungen bestehen im
Infragestellen problematischer Einstellun-
gen und dem Testen prosozialer Einstel-
lungen. Inhaltlich haben sich Einstellun-
gen zur Verantwortung als besonders be-
deutsam herausgestellt. Die Anerkennung
der Verantwortung für den Verlauf des
eigenen Lebens und die Übernahme von
Verantwortung für das Funktionieren des
gesellschaftlichen Zusammenlebens (pro-
soziale Einstellungen) gehören zu den
zentralen Aspekten der Einstellungsände-
rung.

Transfersicherung
Die durch die Interventionen geförderten
Fertigkeiten müssen von den Probanden
in ihren Alltag übertragen werden. Durch
einen möglichst frühen Einsatz von selbst-
ständigen Übungen, durch Vor- und Nach-
bereitungen von Sitzungen zu Hause und
die Nutzung von Selbstbeobachtungspro-
tokollen kann eine intensive Verzahnung
von Interventionen und Alltagsleben er-
reicht werden.

Selbstkontrolle
Eine längerfristige Aufrechterhaltung von
Verhaltensänderungen kann nur über ei-
genverantwortliche Prozesse der Selbst-
kontrolle der Probanden erreicht werden.
Dazu müssen viele Probanden angeleitet
werden. Die wichtigsten Prozesse sind die
der Selbstbeobachtung (Gelingt es mir,
die angestrebten Verhaltensweisen in den
Situationen umzusetzen, in denen es
wichtig ist?), der Selbstbewertung (Wie
reagiere ich auf Erfolg und Misserfolg?)
und der Selbststeuerung (Wie schaffe ich
es, mich so zu verhalten, wie ich es mir
vorgenommen habe?).
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Spezifische Problembewältigung
Wenn Lebensumstände und spezifische
Probleme eines Probanden zur Erhöhung
seines Rückfallrisikos beitragen, müssen
diese im Rahmen der Risikoorientierten
Bewährungshilfe bearbeitet werden. Die
Arbeit mit dem Klienten findet hierbei auf
zwei Ebenen statt: Einerseits wird kon-
krete Unterstützung zur Problembewälti-
gung geleistet, andererseits müssen beim
Klienten Fertigkeiten gefördert werden,
die ihn dabei unterstützen, in Zukunft sol-
che Probleme selbstständig bewältigen zu
können.

3. Qualitätskriterien risikoorientierter
Interventionen

Die Wirksamkeit der Interventionen hängt
in erster Linie davon ab, auf welche Weise
sie durchgeführt werden. Die bisherige
Erfahrung zeigt, dass ohne die Beach-
tung bestimmter Durchführungsstandards
kaum positive Arbeitsergebnisse erwartet
werden dürfen. Beschreiben die Prinzipien
das „Was“, so bilden die Qualitätsstan-
dards das „Wie“ der Risikoorientierten Be-
währungshilfe ab. Die Qualitätskriterien
der Interventionen lauten:

– Standardisierung
– Individualisierung
– Transferorientierung
– Durchführungsintegrität.

Standardisierung
Standardisierung bedeutet eine einheit-
liche Durchführung der Interventionen
durch alle Mitarbeitenden. Diese Standar-
disierung wird erreicht durch eine einheit-
liche Ausbildung und Supervision der täg-
lichen Praxis. Ein weiteres zentrales Mittel
ist die Manualisierung der Vorgehens-

weise. Alle Interventionen sind in Manua-
len beschrieben, in denen ihre Hinter-
gründe, theoretischen Grundlagen, Ziele
und Wirkungsweisen beschrieben sind.
Die Manuale beinhalten eine genaue Dar-
stellung der Vorgehensweise bei der
Durchführung der Interventionen. Auch
die Arbeitsmaterialien der Probanden sind
in einheitlichen Arbeitsheften zusammen-
gefasst. Die Erfahrung der Einführung der
Lernprogramme beim Bewährungsdienst
Zürich zeigt, dass ohne Manualisierung
eine einheitliche Durchführungspraxis mit
einer größeren Anzahl von Mitarbeiten-
den nicht gewährleistet werden kann.
Standardisierung hat das Ziel, eine Ver-
gleichbarkeit der Durchführungen herzu-
stellen. Ohne diese Vergleichbarkeit sind
Evaluationen nicht möglich. Eine ständige
Praxisevaluation jedoch ist die Voraus-
setzung für eine evidenzbasierte Weiter-
entwicklung der Arbeitsmethoden und
-instrumente.

Individualisierung
Vergleichbarkeit der Durchführungen be-
deutet nicht, alle Probanden exakt gleich
zu behandeln. Es gehört zu den größten
Herausforderungen der Arbeit, ein stan-
dardisiertes Interventionskonzept an die
Probanden „auszuliefern“, d. h. den indivi-
duellen Eigenarten und Bedürfnissen an-
zupassen. So, wie erfahrene Praktiker ihr
Interaktionsverhalten an der Persönlich-
keit der Probanden orientieren, muss auch
das Interventionskonzept individuell ange-
wendet werden. Individualisierung findet
auf drei Ebenen statt: erstens im Bereich
der Kontakt- und Beziehungsgestaltung,
bei der die unterschiedlichsten Persön-
lichkeiten angesprochen und eingebun-
den werden müssen; zweitens hinsichtlich
der Art und Weise, wie das Interventions-
konzept an den Probanden herangetragen
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wird, welche individuellen Lern- und Ar-
beitsstile jeweils bevorzugt genutzt wer-
den; drittens in Bezug auf eine inhaltliche
Schwerpunktsetzung, da jeder Proband
bei den verschiedenen Teilzielen des Inter-
ventionskonzepts einen unterschiedlich
intensiven Interventionsbedarf hat.

Transferorientierung
Werden die in den gemeinsamen Sitzun-
gen erarbeiteten Strategien und Kompe-
tenzen von den Probanden nicht in ihrem
Alltag angewendet, sind sie wirkungslos.
Dieser Alltagstransfer ist keinesfalls
selbstverständlich. Vielmehr besteht die
Gefahr, dass Probanden die Interventions-
sitzungen absolvieren und die dabei statt-
findenden Prozesse von ihrem Alltagserle-
ben und -verhalten trennen. Diese Form
der „doppelten Buchführung“ findet auch
in therapeutischen und beraterischen
Settings statt und gefährdet den Erfolg der
Interventionen. Die Interventionen der Ri-
sikoorientierten Bewährungshilfe stellen
eine Reihe von Methoden zur Förderung
des Alltagstransfers zur Verfügung. Dieser
Teil der Arbeit ist in der Praxis jedoch häu-
fig mit Frustration verbunden und erfordert
von den Bewährungshelferinnen und Be-
währungshelfern besonders viel Geduld
und die Bereitschaft, langsame Fort-
schritte und Misserfolge hinzunehmen.

Durchführungsintegrität
Die weitaus meisten Studien, die Hinweise
auf eine gute Wirksamkeit von Interven-
tionsprogrammen hinsichtlich der Reduk-
tion von Rückfälligkeit lieferten, betrafen
Programme mit hoher Integrität (Hollin
1995). Integrität besagt, dass die Art und
Weise der Programmdurchführung in
Übereinstimmung steht mit den Zielen des
Programms und seinen Inhalten, oder,
kurz formuliert: dass ein Programm so

durchgeführt wird, wie es gemeint ist. Dies
ist keine Selbstverständlichkeit. Sowohl
die einschlägige Literatur (Johnson 1981,
Schlicher & Horan 1981) als auch die
mehrjährige praktische Erfahrung der Be-
währungsdienste Zürich mit der Durch-
führung von Lernprogrammen belegen
eine Tendenz der schleichenden Abwei-
chung der Programmdurchführung von
den Vorgaben. Dabei sind unterschied-
liche Prozesse wirksam. So kann ein Man-
gel an Unterstützung und Supervision zur
langsamen Verwandlung einer engagier-
ten Durchführung in eine freudlose Routi-
neangelegenheit ohne Engagement und
persönlichem Einsatz führen (Programm-
Drift), durch unangemessenes Gruppen-
leiterverhalten die Zielsetzung eines Pro-
gramms verfehlt oder in ihr Gegenteil ver-
kehrt werden (Programm-Umkehr) oder
durch Missachtung der Vorgaben durch
den Gruppenleiter (Non-Compliance) zu
einer nicht vergleichbaren und damit nicht
evaluierbaren Praxis führen. Unkoordi-
nierte Veränderungen von Programmen
führen angesichts der hohen Qualitätsan-
forderungen wie Evidenzbasierung und
theoretische Fundierung der Methoden in
der Regel zu einem Qualitätsverlust.

4. Arbeit mit nicht freiwilligen Klienten

Ein zweiter methodischer Schwerpunkt
des Fachkonzepts liegt auf Methoden der
Arbeit mit nicht freiwilligen Klienten. Diese
Methoden werden andernorts ausführlich
dargestellt. An dieser Stelle kann lediglich
eine Aufzählung erfolgen. Ausgangspunkt
der Anwendung von Methoden ist die
Überlegung, dass Widerstand viele ver-
schiedene Ursachen haben kann und ein
angemessener Umgang mit Widerstand
an diesen Ursachen ansetzen muss. Es gilt
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daher, zu den unterschiedlichen Ursachen
spezifische Interaktionsstrategien einzu-
setzen. So sind einsichtsfördernde Inter-
ventionen, wie sie im Modul Deliktverar-
beitung durchgeführt werden, ein sinnvol-
ler Weg der Motivationsförderung, wenn
mangelnde Problemeinsicht eine wichtige
Ursache für Widerstand ist. Herrscht beim
Probanden jedoch eine ambivalente Hal-
tung, die ihn zögern lässt zwischen Ver-
harren und Sich-Einlassen auf das Be-
ziehungsangebot der Bewährungshilfe, so
sollten klärungsorientierte, ambivalenzbe-
zogene Methoden wie z. B. die Erstellung
einer Vier-Felder-Tafel genutzt werden.
Problemen, die auf das persönliche Inter-
aktionsverhalten von Probanden zurückzu-
führen sind, kann im Rahmen einer Strate-
gie der komplementären Beziehungs-
gestaltung wirkungsvoll begegnet werden.
Hindern Hilf- und Sinnlosigkeitsüberzeu-
gungen einen Probanden daran, sich auf
eine veränderungsorientierte Zusammen-
arbeit einzulassen, sollten Zuversicht för-
dernde Interventionsstrategien eingesetzt
werden. Nicht nur auf der Ebene der Ur-
sachen, auch auf der Ebene der Ge-
sprächsführung lässt sich Widerstand wir-
kungsvoll und konstruktiv begegnen. Wi-
derstandsorientierte Gesprächsstrategien
sind daher ein integraler Bestandteil des
Methodenrepertoires der Risikoorientier-
ten Bewährungshilfe.

5. Settings Risiko mindernder
Interventionen

Die dargestellte Struktur Risiko mindern-
der Interventionen ist nicht an ein be-
stimmtes Setting gebunden. Beim Bewäh-
rungsdienst Zürich werden seit 2000
deliktorientierte Lernprogramme durchge-
führt, die in ihrem Aufbau dieser Interven-

tionsstrategie folgen (www.justizvollzug.ch).
Diese für spezifische Delikte entwickelten
Trainingsprogramme werden in Gruppen
durchgeführt. Dieses Setting bietet für
deliktorientiertes Arbeiten eine Reihe vor
Vorteilen. Nicht nur verhaltensübende
Verfahren lassen sich in der Gruppe wir-
kungsvoller durchführen, auch für klä-
rungsbezogene und motivationsfördernde
Interventionen bietet die Gruppe einen op-
timalen Rahmen. Im Assessment für diese
Lernprogramme wird neben dem Interven-
tionsbedarf auch die Gruppeneignung der
Probanden abgeklärt. Nur selten wird da-
bei deutlich, dass eine Gruppe nicht als
geeignetes Setting für einen Probanden in
Frage kommt. In diesen Fällen können die
Lernprogramme in Einzelsitzungen („one-
to-one-sessions“) durchgeführt werden.
Der Vorteil dieses Settings gegenüber der
Durchführung in Gruppen besteht in sei-
ner Flexibilität und der Möglichkeit, sich
weitgehend an das Arbeitstempo und den
Lernstil des Probanden anzupassen. Auch
kann mit Personen mit Delikten, für die
kein spezifisches Lernprogramm ent-
wickelt wurde, ein standardisiertes, auf
das Delikt bezogenes Interventionspro-
gramm durchgeführt werden. Im Einzel-
setting muss allerdings auf die Vorteile der
Gruppe verzichtet werden, die ihre Stärke
darin hat, mit verschiedenen Persönlich-
keiten und individuell unterschiedlichen
Delikthergängen arbeiten zu können.
Hinzu kommt, dass Gruppenarbeit ökono-
mischer durchgeführt werden kann als
Einzelsitzungen. Auch eine Bewertung
ambulanter und stationärer Therapien mit
Straffälligen, die in Kooperation mit der
Bewährungshilfe durchgeführt werden,
kann anhand der Interventionen und ihrer
Durchführungskriterien bewertet werden.
Fokussieren die Interventionen auf das
Delikt? Wird schrittweise an einer Klärung
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des Delikthergangs und der Rückfallrisi-
ken gearbeitet? Werden realistische
Handlungspläne erarbeitet und die Fähig-
keiten zu deren Umsetzung gefördert?
Sind die Verfahren handlungsorientiert?
Orientiert sich der Interventionsverlauf an
motivationalen Prozessen der Proban-
den? Wird auf Transfereffizienz geachtet?
Sind die Interventionen standardisiert und
dokumentiert? Wie wird die Durch-
führungsintegrität sichergestellt? Die Aus-
einandersetzung mit den Interventionen
der Risikoorientierten Bewährungshilfe
und deren Durchführungsstandards ver-
setzt die Bewährungshilfe in die Lage, die
Qualität extern durchgeführter Beratun-
gen und Therapien mit Straffälligen aus
einer eigenen Perspektive zu beurteilen
und gemeinsame Standards mit den Ar-
beitspartnern zu erarbeiten.

III. Implementierung des
Fachkonzepts

1. Das Fachkonzept als Teil des
Qualitätsmanagements

Das Fachkonzept der Bewährungsdienste
des Amts für Justizvollzug des Kantons
Zürich wurde im Rahmen des internen
Qualitätsmanagements entwickelt. Es
hatte Einfluss auf eine Restrukturierung
der Organisation der Bewährungs- und
Vollzugsdienste, die derzeit umgesetzt
wird. Neben der Professionalisierung der
Arbeit und der Verzahnung der Praxis mit
theoretischen und empirischen Grund-
lagen wirkt es fördernd für die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit der verschie-
denen Berufsgruppen im Amt. Die Ein-
führung des Fachkonzepts als fachliche
Grundlage von Bewährungshilfe und
Maßnahmenvollzug erfolgt verbindlich.

Dies bedeutet für die Mitarbeitenden eine
Abkehr vom Prinzip der freien Methoden-
wahl und eine verpflichtende Orientierung
an den inhaltlichen und prozessualen
Standards des Fachkonzepts.

2. Entwicklung, Diskussion,
Ausbildung und Evaluation

Die Einführung des Fachkonzepts folgt
einem mehrstufigen Implementierungs-
prozess mit einem Zeithorizont von meh-
reren Jahren. Die folgenden Stationen
stellen wichtige Meilensteine dieser Ent-
wicklung dar:

– Von Frühjahr 2003 bis Ende 2005 wurde
ein Pilotprojekt durchgeführt, in dem
Instrumente für deliktorientierte Inter-
ventionen auf der Grundlage eines spe-
zifischen Assessments entwickelt und
erprobt wurden. Die Auswertung dieses
Projekts mündete in die Empfehlung,
einen delikt- bzw. risikobezogenen An-
satz weiter zu verfolgen.

– Im Rahmen von Mitarbeiterinformatio-
nen und Tagungen wurde über die Be-
deutung eines Fachkonzepts im Rah-
men der Gesamtkonzeption des Qua-
litätsmanagements der Bewährungs-
und Vollzugsdienste informiert.

– Im Frühjahr 2005 wurde eine Arbeits-
gruppe mit der Entwicklung eines Fach-
konzepts beauftragt.

– Zu Beginn befragten die Mitglieder der
Arbeitsgruppe im Rahmen standardi-
sierter Gruppeninterviews alle Mitarbei-
tenden teamweise über ihre Vorstellun-
gen, Wünsche, Erwartungen und Be-
fürchtungen hinsichtlich eines Fach-
konzepts.

– Nachdem im Herbst 2005 eine erste
Fassung des Fachkonzepts erstellt war,
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wurde sie an alle Mitarbeitenden ausge-
geben. Im Rahmen eines eintägigen
Workshops im November 2005, an dem
alle Mitarbeitenden der Bewährungs-
dienste teilnahmen, wurde das Fach-
konzept inhaltlich vorgestellt, diskutiert
und mit den Ergebnissen der Mitarbei-
terbefragung verglichen.

– In einem ersten Schritt der Einführung
wurden im Sommer 2006 alle Abtei-
lungsleitenden in internen Seminaren in
Methoden der Arbeit mit nicht freiwilli-
gen Klienten, die einen zentralen Teil
des Fachkonzepts ausmachen, ge-
schult.

– Derzeit finden die internen Schulungen
der Mitarbeitenden in der Anwendung
dieser Methoden statt.

– Eine Evaluation der Anwendung des
Fachkonzepts in der täglichen Praxis
und der Auswirkungen auf Bereiche wie
Prozess- und Ergebnisqualität oder Ar-
beitszufriedenheit ist in Planung.

Diese Evaluation wird Hinweise darauf
geben können, in welcher Weise das
Fachkonzept der Risikoorientierten Be-
währungshilfe die tägliche Praxis der Mit-
arbeitenden verändert und welche Ar-
beitsergebnisse erzielt werden können.
Der derzeitige Stand der Entwicklungsar-
beit ist sicherlich nicht der Weisheit letzter
Schluss, stellt aber einen wichtigen Schritt
zur Professionalisierung der Bewährungs-
hilfe dar.
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Fachtagung
„Jugendstrafvollzugsgesetze der Länder im Vergleich“

am 14. 06. 2007 in Berlin

Eine Tagung von DBH und DVJJ, auf der die verschiedenen Gesetze der
Bundesländer vorgestellt und diskutiert werden. Die DBH-Stellungnahme
und die Mindeststandards an den Jugendstrafvollzug werden vorgestellt.

Programm und Anmeldung bitte beim DBH-Fachverband anfordern:
kontakt@dbh-online.de
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